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für



die



Einrichtungen



der



VORWORT



Der vorliegende Bericht wurde für die Konferenz der für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister 2012 in Bukarest erarbeitet – der ersten derartigen Konferenz seit dem offiziellen Start des Europäischen Hochschulraums im Jahr 2010. Die Konferenz findet in einer für Europa schwierigen Zeit statt – die Arbeitslosigkeit erreicht vielerorts in Europa Höchststände, und die Jugendarbeitslosigkeit bereitet ganz besondere Sorge. Dies ist der richtige Moment, um die Frage zu stellen, wie der Bologna-Prozess im Bereich der Hochschulbildung dazu beitragen kann, Wege aus der Krise zu finden, und um nach zehn Jahren des Bemühens um die Umsetzung der Reformen eine Bewertung der Fortschritte vorzunehmen. Vor allen Dingen belegt der Bericht, dass im Rahmen des Bologna-Prozesses in diesem ersten Jahrzehnt bemerkenswerte



Fortschritte



zu



verzeichnen



sind,



die



in



der



europäischen



Hochschulbildung



Veränderungen zum Positiven bewirken. Das Fundament für den Europäischen Hochschulraum und damit die Voraussetzungen für bessere Bildung mit mehr Möglichkeiten zur Mobilität für alle sind geschaffen. Der Bologna-Prozess ist eine europäische Erfolgsstory, auf die wir stolz sein können. Doch es bleibt noch viel zu tun. Und eben weil wir eine Zeit der Krisen durchleben, bin ich überzeugt, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, das Tempo zu beschleunigen und den Wandel verstärkt voranzutreiben. Der Bologna-Prozess gibt den Rahmen für unsere gemeinsamen Bemühungen um die Reformierung und Modernisierung unserer Hochschulsysteme vor. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass aus unseren Anstrengungen in der Praxis konkrete Vorteile für die Studierenden, die Hochschulmitarbeiter, die Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganzes erwachsen. Wir müssen daran arbeiten, die Qualität ständig weiter zu verbessern, die Mobilität zu fördern und die Relevanz der Bildungsangebote im Hochschulbereich für unsere Arbeitsmärkte sicherzustellen; vor allem aber müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass deutlich mehr Studierwillige als bisher Zugang zur Hochschulbildung erhalten. Weshalb ist dies so wichtig? Zunächst einmal braucht Europa mehr Hochschulabsolventen. Für die Arbeitsplätze der Zukunft brauchen wir Arbeitskräfte mit mehr und besseren Qualifikationen, und wenn wir weltweit im Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir eine gemeinsame Agenda verfolgen und das ganze Spektrum der vereinbarten Reformen umsetzen, damit wir in der globalen Wissensgesellschaft konkurrenzfähig bleiben. Genau darum geht es in der Strategie Europa 2020 der Europäischen Union, und dies ist auch Voraussetzung dafür, dass sich die Wirtschaft erholt und dass der europäische Kontinent zukunftsfähig bleibt. Doch wenn die Reformen im Bereich der Bildung und der Hochschuldbildung nicht entschlossen angegangen werden, läuft diese Strategie ins Leere. Damit unsere Länder ihr Potenzial nutzen können, müssen unsere Bürger in der Lage sein, ihr Potenzial zur Entfaltung zu bringen.
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Der Bericht trifft eindeutige Aussagen zu den vor uns liegenden Herausforderungen. Dabei stützt er sich auf verlässliche qualitative und quantitative Angaben aus den einzelnen Ländern und führt unter der Leitung der Bologna-Follow-up-Gruppe die Beiträge aller bisher gesondert an der Bestandsaufnahme beteiligten Organisationen (Eurydice, Eurostat, Eurostudent) in einem Dokument zusammen – meiner Meinung nach mit großem Erfolg. Die übersichtliche vergleichende Darstellung, wie die Reformen und die Modernisierung der Hochschulbildung in den einzelnen Mitgliedstaaten angegangen wurden, liefert Stoff für unsere Beratungen über die Hochschulbildung in Europa weit über die Ministerkonferenz von Bukarest hinaus. Die Konferenz markiert einen entscheidenden Moment im Bologna-Prozess: Den Übergang von Vereinbarungen auf Regierungsebene und von gelegentlich übereilten Anpassungen und Reaktionen der Systeme hin zu einer tragfähigen und vergleichbaren Umsetzung. Wir werden unsere gemeinsame Arbeit fortsetzen, um unsere gemeinsamen Ziele zu verwirklichen. Die im Bukarester Kommuniqué der für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister vorgegebene Marschrichtung muss im gesamten Europäischen Hochschulraum eingehalten werden. Die uneingeschränkte Unterstützung der Europäischen Kommission auf diesem Weg kann ich zusichern.



Androulla Vassiliou Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend
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ZUSAMMENFASSUNG



Der Bologna-Prozess und seine Ziele bis 2020 Durch den Bologna-Prozess hat sich das Profil der Hochschulbildung in Europa verändert. In allen Ländern wurden beträchtliche Veränderungen vorgenommen, die die Heranbildung des Europäischen Hochschulraums ermöglicht haben. Dadurch wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Hochschulbildung einem immer größer werdenden Spektrum an gesellschaftlichen Anforderungen Rechnung trägt. So wurden die Strukturen in der Hochschulbildung verändert, Qualitätssicherungssysteme entwickelt, Mechanismen eingeführt, die Mobilität erleichtern, und eine ganze Anzahl von Themen aufgegriffen, die die soziale Dimension der Hochschulbildung betreffen. Dieses Vorhaben, für das in freiwilliger Zusammenarbeit gemeinsame Ziele für die Hochschulsysteme von 47 Ländern vereinbart und umgesetzt werden, ist von beispielloser Dimension. Im Bewusstsein der Tatsache, dass im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends neue Herausforderungen entstanden sind, sprachen die 2009 in Leuven/Louvain-la-Neuve versammelten Ministerinnen und Minister die wesentlichen Themen an, auf die in einem im Wandel befindlichen Umfeld eingegangen werden muss. Ihre Forderung nach Qualität in der Hochschulbildung untermauerten sie, indem sie für das laufende Jahrzehnt die vier folgenden Hauptziele vorgaben:







Abschluss der Strukturreform und vertiefte Umsetzung der Reform auf der Grundlage eines einheitlichen Verständnisses und unter Anwendung des dafür entwickelten Instrumentariums;







Umsetzung der Qualität in der Hochschulbildung in Verbindung mit Forschung und lebenslangem Lernen sowie Förderung der Beschäftigungsfähigkeit;







Verwirklichung der sozialen Dimension der Hochschulbildung, indem sichergestellt wird, dass die Studierenden, die ein Hochschulstudium aufnehmen und abschließen, die europäische Bevölkerungsvielfalt widerspiegeln;







sicherstellen, dass mindestens 20 % der Graduierten im Europäischen Hochschulraum (EHR) einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland absolviert haben (1).



Der Bericht Der Bericht, der sich an dem im Kommuniqué von Leuven/Louvain-la-Neuve vorgegebenen Rahmen orientiert, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Eurostat, Eurydice und Eurostudent und wurde von der Bologna-Follow-up-Gruppe (BFUG) bzw. einer von ihr eingesetzten Arbeitsgruppe betreut. Der Bericht beschreibt im Einklang mit Auftrag und Methodik der für die Datenerhebung verantwortlichen Organisationen den Stand der Umsetzung des Bologna-Prozesses im Jahr 2012 aus verschiedenen Blickwinkeln. Für die Erstellung des Berichts wurden Daten aus den Jahren 2010 und 2011 sowie bei einigen statistischen Angaben frühere Trenddaten verwendet. Neben statistischen Daten enthält der Bericht Informationen, die im Kontext dargestellt werden, und Vergleiche anhand von sozialen und wirtschaftlichen Daten über das Leben der Studierenden. Ergänzt werden die statistischen Daten durch Systembeschreibungen und eine Analyse, die sich mit der Funktionsweise des Systems auseinandersetzt. Die bisherigen Scorecard-Indikatoren wurden von der Bologna-Follow-up-Gruppe neu überarbeitet und als Bologna-Indikatoren in den Bericht aufgenommen. Die bisherigen Scorecard-Indikatoren enthalten Wertungen, die durch ein Farbsystem mit den Farben Dunkelgrün, Hellgrün, Gelb, Orange und Rot zum Ausdruck gebracht werden. Gegenüber den früheren Berichten ist die Farbe Dunkelgrün bei einigen Aktionslinien weniger stark vertreten als bisher. Grund hierfür ist, dass entweder für die Bewertung der Aktionslinien eine nuanciertere Betrachtungsweise zugrunde gelegt wurde oder dass die Bandbreite der einzelnen Indikatoren erweitert wurde. Der Bericht ist in sieben Kapitel gegliedert:



(1)



Bologna-Prozess 2020 – der Europäische Hochschulraum im kommenden Jahrzehnt. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Leuven/Louvain-la-Neuve, 28. und 29. April 2009.
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1.



Der Europäische Hochschulraum im Kontext



2.



Abschlüsse und Qualifikationen



3.



Qualitätssicherung



4.



Die soziale Dimension der Hochschulbildung



5.



Effektive Ergebnisse und Beschäftigungsfähigkeit



6.



Lebenslanges Lernen



7.



Mobilität



Im Querschnitt betrachtet, vermitteln die Kapitel Antwort auf drei Fragenkomplexe: 



Wer erhält Zugang zur Hochschulbildung und wie erfolgt dieser Zugang?







Wie ist das Bildungsangebot im Hochschulbereich organisiert und wie erfolgt der Übergang zwischen den einzelnen Zyklen? Wie gestaltet sich das studentische Leben im Hochschulsystem?







Was bringt die Hochschulbildung den Studierenden? Zu welchen Ergebnissen führt die Hochschulbildung?



In den folgenden Abschnitten wird versucht, anhand von Informationen aus den sieben Kapiteln des Berichts Antworten auf diese drei Fragenkomplexe zu geben. Diese Vorgehensweise wurde unter anderem gewählt, um zu verdeutlichen, wie die soziale Dimension die verschiedenen Ziele und Aktionslinien des Bologna-Prozesses beeinflusst, denn die soziale Dimension ist keine eigenständige, gesonderte Aktionslinie.



Vorbemerkung zur Finanzierung der Hochschulbildung Dieser Bericht wird mitten in einer Finanzkrise vorgelegt, wodurch der Frage der Finanzierung der Hochschulbildung höchste Bedeutung zukommt. Die Höhe der öffentlichen Ausgaben ist im Europäischen Hochschulraum sehr unterschiedlich, und auch die Reaktionen auf die Finanzkrise fallen unterschiedlich aus. Grundsätzlich lassen sich drei Gruppen von Ländern unterscheiden: In der ersten Gruppe wurden die Ausgaben für die Hochschulbildung nicht verringert, vielmehr wurden sie in einigen Ländern sogar noch aufgestockt. In der zweiten Gruppe wurden die Hochschulausgaben um maximal 5 % gekürzt, und in der dritten Gruppe von Ländern wurden deutliche Kürzungen vorgenommen. Insgesamt gesehen hat die Krise bislang dazu geführt, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für den Hochschulbereich verringert wurden (2).



Zugang zur Hochschulbildung Die Zahl und auch die Vielfalt der Studierenden zu erhöhen, ist eines der Ziele des Bologna-Prozesses. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass im Hinblick auf die soziale Dimension die folgenden zentralen Aspekte definiert wurden: Gerechtigkeit beim Zugang zum Studium und erfolgreicher Abschluss des Studiums für eine Studierendenschaft an den Hochschulen, die die europäische Bevölkerungsvielfalt widerspiegelt. Was den Zugang zum Hochschulstudium anbelangt, so sind die Studierendenzahlen an den Hochschulen zwischen 1999 und 2009 gestiegen – wenn auch nicht in allen Ländern in gleichem Maße (3). Außerdem lässt sich an den Zahlen ablesen, dass im ersten Jahrzehnt des Bologna-Prozesses mehr Frauen als Männer ein Hochschulstudium aufgenommen haben. Allerdings muss diese Angabe mit Blick auf die einzelnen Fachgebiete überprüft werden. Während im Bildungs- und Erziehungsbereich, in der Veterinärwissenschaft und im Gesundheits- und Sozialbereich die Frauen überwiegen, sind in den Studienfächern der Bereiche Informatik, Ingenieurwesen, Ingenieurberufe und Verkehr die männlichen Studierenden stärker vertreten (4).



(2) (3) (4)
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Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 1, Abschnitt 1.3. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 1, Abschnitt 1.1. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.1.



Im Gegensatz zum allgemeinen Anstieg der Zahl der Studierenden ist der Anteil der Migranten der ersten Generation in der Hochschulbildung in einigen Ländern relativ niedrig. Grund hierfür sind allerdings nicht allein Probleme beim Zugang und der Zulassung zu einem Hochschulstudium, vielmehr lassen sich die Ursachen in weit früheren Phasen der schulischen Bildung finden, denn Schüler mit Migrationshintergrund verlassen häufiger als Angehörige der Mehrheitsbevölkerung die Schule ohne einen Abschluss (5). In einigen Hochschulsystemen werden unterrepräsentierte Gruppen offiziell ermittelt und mit einer ganzen Palette an politischen Maßnahmen (u. a. Programme zur finanziellen Unterstützung, spezielle Zulassungsregelungen sowie Studien- und Berufsberatungsangebote) gezielt angesprochen. Die betreffenden Gruppen werden anhand verschiedener Kriterien definiert, darunter ethnische Zugehörigkeit und/oder Migrationshintergrund, Geschlecht, geografische Herkunft (ländliche im Unterschied zu städtischen Gebieten und/oder sozial schwache im Unterschied zu wohlhabenden Gebieten) oder Alter (ältere Studierende im Unterschied zu Studierenden im typischen Studienalter). Allerdings geben – unabhängig von der politischen Vorgehensweise – nur wenige Länder quantitative Ziele vor, die erreicht werden sollen (6). Mit dem Ziel, Zahl und Vielfalt der Studierenden zu erhöhen, ist auch das Ziel verknüpft, die Zulassungskriterien für das Hochschulstudium so zu erweitern, dass all diejenigen, die in der Lage sind, ein Studium zu absolvieren, unabhängig von ihren früheren formalen Lernergebnissen die Gelegenheit zum Hochschulstudium erhalten. Dazu müssen alternative Wege für den Zugang zum Hochschulstudium erschlossen werden, für die Kenntnisse und Qualifikationen, die außerhalb des formalen Bildungsbereichs erworben wurden, anerkannt werden. Die Zahlen belegen, dass die Hochschulsysteme der westeuropäischen Länder hinsichtlich ihrer Anforderungen an die Zugangsqualifikationen flexibler sind als andere Länder des Europäischen Hochschulraums. Doch selbst in diesen Ländern nutzen nur rund 10 % der Studierenden einen alternativen Zugangsweg zum Hochschulstudium. Wie den vorliegenden Zahlen ebenfalls zu entnehmen ist, gelangen Studierende, die erst spät ein Hochschulstudium aufnehmen, und Studierende mit niedrigem Bildungsgrad/schwachem sozialem Hintergrund häufig über nicht-traditionelle Zugangswege zum Hochschulstudium (7).



Bologna-Strukturen, –Prozesse und –Instrumente vereinfachen den Weg durchs Hochschulstudium Der Bologna-Prozess hat durch die Einführung von vertrauensbildenden Instrumenten, die darauf ausgerichtet sind, länderübergreifend die Transparenz zu verbessern und die Systeme vermehrt aneinander anzunähern, auf der Ebene der Systeme Veränderungen angestoßen. Bei diesen Instrumenten handelt es sich u. a. um das dreistufige Studiensystem und die daraus folgernde Entwicklung eines übergreifenden Qualifikationsrahmens, das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) mit dem Diplomzusatz und die Qualitätssicherung. Die Zusage, leicht verständliche und vergleichbare Abschlüsse einzuführen und ein System mit drei Zyklen einzurichten, wird derzeit in 47 Ländern umgesetzt. In 26 Ländern liegt der Anteil der Studierenden in Bildungsgängen nach dem auf zwei Zyklen aufbauenden Bologna-System bei 90 %, in 13 weiteren Ländern zwischen 70 und 89 %. In einigen Ländern ist der Anteil der Studierenden in derartigen Bildungsgängen noch gering, weil dort erst spät mit der Änderung der betreffenden Rechtsvorschriften begonnen wurde. Fast alle Länder führen integrierte Bildungsgänge in denjenigen Fachbereichen fort, die für reglementierte Berufe qualifizieren, für die nach der EU-Richtlinie 2005/36/EG bzw. den nationalen Rechtsvorschriften ein fünf- bis sechsjähriges Studium erforderlich ist – Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Architektur und Veterinärmedizin, in geringerem Umfang auch in den Bereichen Ingenieurwesen, Rechtswissenschaft, Theologie und in der Lehrerausbildung (8). Beim Anteil der Hochschulabsolventen mit einem Abschluss des ersten Zyklus, die ihr Studium mit dem zweiten Zyklus fortsetzen, bestehen zwischen den Ländern des Europäischen Hochschulraums beträchtliche Unterschiede. Während in den meisten Ländern 10 % bis 24 % der Absolventen anschließend ein Studium des zweiten Zyklus aufnehmen, erreicht dieser Anteil in 13 Ländern 75 % bis 100 %. In diesen Ländern könnte der hohe Anteil derjenigen Studierenden, die nach dem ersten Zyklus unmittelbar zum zweiten Zyklus übergehen, ein Anzeichen dafür sein, dass sich der Abschluss des ersten Zyklus noch nicht ausreichend als Qualifikation für den Zugang zum Arbeitsmarkt etabliert hat (9).



(5) (6) (7) (8) (9)



Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.1. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.2. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.3. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.1. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.1.
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Was die nationalen Qualifikationsrahmen anbelangt, so sollten diese bereits eingeführt und auf die Selbstzertifizierung ihrer Vereinbarkeit mit dem übergreifenden Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum bis 2012 vorbereitet sein. Neun Länder haben eigenen Angaben zufolge bereits alle zehn Schritte durchlaufen, die hierfür von der EHR-Arbeitsgruppe „Qualifikationsrahmen“ formuliert wurden, eine weitere Gruppe von Ländern steht kurz davor. Allerdings unterscheiden die Qualifikationsrahmen, die Lernergebnisse in die Kategorien Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen einteilen (bzw. was die Studierenden wissen und verstehen sollten und zu tun in der Lage sein sollten), nicht zwischen den in den Beschreibungen der Studiengänge festgelegten Lernergebnissen, die von den Studierenden erwartet werden, und den von den Lernenden tatsächlich erzielten Lernergebnissen; mit anderen Worten: Bei der Umsetzung der Qualifikationsrahmen müssen die Lernergebnisse auch zu der Art und Weise in Bezug gesetzt werden, wie die Leistungen der Studierenden bewertet werden. Darüber hinaus besteht auch keine formale Verbindung zwischen den Qualifikationsrahmen und den Anerkennungsverfahren und -entscheidungen für akademische oder berufliche Zwecke (10). Der Blick auf die Umsetzung des ECTS als einem System für die Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen zeigt, dass die Umsetzung bereits nahezu abgeschlossen ist. Die Zuordnung von Leistungspunkten und Lernergebnissen ist allerdings noch nicht abgeschlossen, und in manchen Fällen werden statt des ECTS andere vereinbare Anrechnungssysteme verwendet. ECTS-Leistungspunkte können für unterschiedliche Zwecke vergeben werden, wodurch die Interpretation der Abschlüsse erschwert wird (11). Die Indikatoren für die Qualitätssicherung wurden neu konzipiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die externe Qualitätssicherung, die Beteiligung der Studierenden an der externen Qualitätssicherung und die internationale Beteiligung. Grundsätzlich bestätigen die Ergebnisse das beeindruckende Ausmaß der Veränderungen seit dem Beginn des Bologna-Prozesses. Die Entwicklung der Qualitätssicherung ist rasch vonstattengegangen, und dabei wurden in der europäischen Zusammenarbeit einige wichtige Meilensteine gesetzt. Was die Beteiligung der Betroffenen an der externen Qualitätssicherung anbelangt, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern, bis die Studierenden systematisch in alle maßgeblichen Prozesse eingebunden sind. Der Grad der internationalen Beteiligung an der Qualitätssicherung ist in den Ländern des Europäischen Hochschulraums sehr unterschiedlich. Ferner ist festzuhalten, dass überwiegend die Lehre bzw. das Lernen im Mittelpunkt der Qualitätssicherung steht, während Dienstleistungen für Studierende und Forschung häufig gar nicht berücksichtigt werden. Auch ob bei den Anerkennungsverfahren der Hochschulen der Rechtsrahmen des Lissabonner Anerkennungsübereinkommens eingehalten wird, wird derzeit im Rahmen der Qualitätssicherung nicht überprüft. Wie der Bericht zeigt, zögern viele Länder noch damit, Verantwortung für die externe Qualitätssicherung über Ländergrenzen hinaus abzugeben, obwohl die Fachminister im Kommuniqué von Bergen von 2005 dringend dazu aufgefordert hatten, die gegenseitige Anerkennung von Beschlüssen zur Akkreditierung und zur Qualitätssicherung zu verbessern (12). Insgesamt bestätigen die vorstehenden Betrachtungen die bisher mit dem Bologna-Prozess erzielten Erfolge. Unabhängig von den unterschiedlichen Methoden, die bei der Erstellung dieses Berichts angewandt wurden, hat es den Anschein, als ob die erforderlichen Instrumente überwiegend offiziell implementiert wurden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie auch systematisch eingesetzt werden. Nach den Erkenntnissen in diesem Bericht ist davon auszugehen, dass die Umsetzung von ECTS, studierendenzentriertem Lernen, Qualifikationsrahmen und interner Qualitätssicherung grundsätzlich von der erfolgreichen Einführung des Lernergebnis-Ansatzes und von der Verknüpfung der unterschiedlichen Aktionslinien abhängen. Zudem muss die Einführung des dreistufigen Studiensystems zum Abschluss gebracht werden. Die Beteiligung der Studierenden an der Hochschulbildung und ihre Leistungen werden von vielerlei Faktoren beeinflusst. Der wichtigste Aspekt dabei ist, inwieweit die Systeme in der Lage sind, die Bedürfnisse der Studierenden zu decken, indem sie sicherstellen, dass die finanzielle Lage der Studierenden kein Hindernis für die Aufnahme eines Studiums oder für das weitere Studium darstellt, und angemessene Dienstleistungen bereitstellen, die die Studierenden auf dem Weg durchs Studium unterstützen. Den Tabellen von Eurostudent ist zu entnehmen, dass in aller Regel diejenigen Studierenden, die von ihren Eltern finanziell unterstützt werden, am ehesten mit ihrer finanziellen Lage zufrieden sind (13).



(10) (11) (12) (13)
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Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.2.1. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.2.2. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 3. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.4.



Hinsichtlich der finanziellen Regelungen deckt der Bericht eine bemerkenswerte Vielfalt von Gebühren- und Beihilfesystemen auf, die im Europäischen Hochschulraum zur Anwendung kommen. Dabei unterscheiden sich die Gegebenheiten von Ländern, in denen alle Studierenden keine Gebühren zahlen, bis hin zu Ländern, in denen alle Studierenden Gebühren zahlen, und von Situationen, in denen alle Studierenden Unterstützung erhalten, bis hin zu solchen, in denen nur einige wenige finanzielle Unterstützung bekommen. Sowohl relativ betrachtet (innerhalb der Länder) als auch absolut gesehen (im Ländervergleich) fällt die Höhe von Gebühren und Beihilfen höchst unterschiedlich aus. So kommt es, dass die Studierenden im Europäischen Hochschulraum unter sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen studieren. Dies gilt es bei den politischen Gesprächen in Europa über Fragen des Studienabschlusses und Mobilitätsfragen zu berücksichtigen (14).



Effektive Ergebnisse und Beschäftigungsfähigkeit Der Zugang zur Hochschulbildung allein reicht noch nicht aus, daher befasst sich der Bericht auch mit den effektiven Ergebnissen des Hochschulstudiums. Die vorliegenden Daten sind zwar unvollständig, lassen jedoch trotzdem erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern des Europäischen Hochschulraums erkennen. Ein gemeinsames Verständnis und eine Strategie dafür, wie die Absolventenquoten im EHR verbessert werden können, müssen sich erst noch herausbilden. Bislang haben lediglich einige wenige Länder auf nationaler Ebene umfassende Strategien eingeführt, mit denen ein vorzeitiges Abbrechen des Studiums verhindert werden soll. In einigen Ländern existieren hingegen gar keine Maßnahmen, mit denen zielgerichtet gegen das Problem vorgegangen wird. Die Ergebnisse der Hochschulbildung werden anhand der Leistungen der Absolventen und der Abschlussquoten, aber auch anhand der Perspektiven der Hochschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt gemessen. In den meisten Ländern werden die Abschlussquoten auf nationaler Ebene und/oder auf institutioneller Ebene erfasst. Diese Daten fließen in jährliche Statistiken, Effizienzanalysen, die Zulassungsplanung und in den Dialog mit den beteiligten Akteuren ein. Vergleichbare Daten sind allerdings nur eingeschränkt verfügbar. Den Daten über die Studienabschlüsse für 22 Länder des EHR ist zu entnehmen, dass rund drei Viertel derjenigen, die ein Studium aufnehmen, dieses Studium erfolgreich abschließen. Hier lässt sich anführen, dass die Einführung der zweistufigen Struktur und des ECTS zu einer Verbesserung der Situation geführt hat. Außerdem wird durch Leistungspunktesysteme die spätere erneute Aufnahme eines Hochschulstudiums erleichtert. Allgemein lässt sich feststellen, dass in letzten zehn Jahren mehr weibliche als männliche Studierende ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, jedoch sind bei den Promotionen die Frauen nach wie vor leicht unterrepräsentiert. Einen aussagekräftigen Indikator für die Gerechtigkeit eines Hochschulsystems liefert die Antwort auf die Frage, inwieweit Bildung von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Bildungsgrad der Eltern erheblichen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder hat, doch belegen die Daten auch, dass diese Koppelung allmählich an Bedeutung verliert. In den meisten Ländern des Europäischen Hochschulraums sind aber die relativen Aussichten von Studierenden, deren Eltern einen hohen Bildungsgrad aufweisen, auf einen Hochschulabschluss um das Zwei- bis Fünffache höher als die Aussichten von Studierenden, deren Eltern nur einen mittleren Bildungsgrad haben. Tatsächlich beeinflusst der Bildungshintergrund der Eltern die Aussichten der Studierenden auf einen Hochschulabschluss in stärkerem Maße als ein Migrationshintergrund (15). Mit Blick auf die Beschäftigung zeigen die Durchschnittswerte der Jahre 2006 bis 2010, dass die Arbeitslosenrate unter jungen Menschen umso niedriger ist, je höher ihr Bildungsgrad ist. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass in vielen Ländern in der Gruppe derjenigen, die ihr Studium erst vor kurzem abgeschlossen haben, die Arbeitslosenrate erheblich höher ist, als unter den jungen Menschen, bei denen der Abschluss bereits einige Jahre zurückliegt. Hinzu kommt, dass durchschnittlich rund ein Fünftel der jungen Hochschulabsolventen Tätigkeiten ausüben, für die eigentlich kein Hochschulabschluss erforderlich ist. Dies könnte auf Schwierigkeiten beim Übergang von der Hochschule in den Arbeitsmarkt hindeuten. Allerdings ist festzuhalten, dass die verfügbaren Daten in der ISCED-Nomenklatur den Stufen 5A und 5B entsprechen und daher keinen Aufschluss über die Effektivität der Struktur mit den dreistufigen



(14) (15)



Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.4. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.1.
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Abschlüssen geben (16). Die Relevanz des Abschlusses des ersten Zyklus für den Arbeitsmarkt und die Frage, wie sich dieser Abschluss auf die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten auswirkt, ist somit ein Thema, auf das in den nächsten Berichten näher einzugehen sein wird.



Lebenslanges Lernen Die Hochschulbildung ist nur ein Aspekt des lebenslangen Lernens, doch ungeachtet der Tatsache, dass das lebenslange Lernen zu den zentralen Themen des Bologna-Prozesses gehört, sind politische Dokumente dazu eher selten zu finden. Nur in einigen wenigen Ländern enthalten die Leitliniendokumente zur Hochschulbildung auch eine Definition für lebenslanges Lernen, und selbst dort, wo derartige Dokumente existieren, ist nur schwer festzustellen, welche Aktivitäten unter diesem Begriff einzuordnen sind. Die von der European University Association (EUA) erarbeitete Charta für lebenslanges Lernen der europäischen Universitäten (European Universities‘ Charter on Lifelong Learning), auf die die Minister im Kommuniqué von Leuven/Louvain-la-Neuve Bezug nehmen, dürfte zu einer genaueren Definition des Begriffs beitragen. Solange der Begriff nicht umfassend geklärt ist, werden unter den Bildungsangeboten, die am ehesten mit lebenslangem Lernen in Verbindung gebracht werden, entweder nicht-formale Kurse verstanden, die von den Hochschulen neben ihren formalen Studiengängen angeboten werden, oder aber Studiengänge, die zum Hochschulabschluss führen und die im Rahmen verschiedener Regelungen angeboten werden, die sich vom herkömmlichen Vollzeitstudium unterscheiden. Wie der Bericht zeigt, wird den Bedürfnissen von Lernenden, die nicht den traditionellen Zielgruppen angehören, in einigen Ländern des EHR größere Aufmerksamkeit gewidmet. So haben zwar die meisten Länder flexible Studienmöglichkeiten eingeführt, die auf diese Gruppe von Lernenden zugeschnitten sind, doch müssen in mehreren Ländern derartige flexible Studienmöglichkeiten in höherem Umfang von den Studierenden selbst finanziert werden als bei einem klassischen Vollzeitstudium (17). In rund zwei Dritteln der Länder existiert neben dem Status des Vollzeitstudierenden ein weiterer formaler Studierendenstatus; die am weitesten verbreitete Alternative ist ein Teilzeitstudium. Das Alter spielt bei der Entscheidung von Studierenden für ein Teilzeitstudium eine wichtige Rolle. Ältere Studierende (30 Jahre und älter) studieren eher in Teilzeit als jüngere. Wie aus den vorliegenden Daten hervorgeht, besteht in rund der Hälfte der Bologna-Länder für ältere Studierende die Möglichkeit, frühere Lernerfahrungen für den Hochschulzugang oder das weitere Studium anerkennen zu lassen (18). Hinsichtlich der Anerkennung früherer Lernerfahrungen besteht allerdings eine Vielzahl von Einschränkungen, so dass sie nur selten die direkte Zuerkennung eines Hochschulabschlusses ermöglichen.



Mehr Mobilität Erstmals wurde im Bologna-Prozess ein quantitatives Ziel für die Mobilität der Studierenden vorgegeben: Bis 2020 sollen mindestens 20 % der Graduierten im EHR einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland absolviert haben. Allerdings sind die statistischen Daten noch nicht ausreichend zuverlässig um messen zu können, inwieweit dieses Ziel bislang umgesetzt wurde. Es wurden jedoch bereits erhebliche Verbesserungen der Methodik eingeführt, so dass künftig aussagekräftigere und umfassendere Daten über die Mobilität, und hier insbesondere über die Mobilität zum Erwerb von Leistungspunkten zur Verfügung stehen werden, die in den kommenden Jahren ein vollständigeres Bild der Sachlage ergeben (19). Die derzeit verfügbaren Daten, die sich hauptsächlich auf die Mobilität zum Erwerb eines Hochschulabschlusses beziehen, zeigen, dass in der Mehrzahl der Bologna-Länder die Quoten der Mobilität aus dem Ausland und der Mobilität ins Ausland im EHR weniger als 10 %, in über der Hälfte der Bologna-Länder sogar unter 5 %, beträgt. Durch die Verknüpfung der vorhandenen Daten mit umfassenderen Daten über die Mobilität wird es künftig möglich sein, die Gesamtleistung im Hinblick auf das Mobilitätsziel genauer zu bewerten (20).



(16) (17) (18) (19) (20)



12



Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 5. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 6, Abschnitt 6.4.2. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 6, Abschnitt 6.5. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 7. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 7, Abschnitt 7.2.



Wie der Bericht ebenfalls zeigt, gibt es subjektiv wahrgenommene und reale Mobilitätshindernisse, die es in den kommenden Jahren auszuräumen gilt. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil derartige Hindernisse je nach sozialem Hintergrund unterschiedlich wahrgenommen werden und unterschiedliche Auswirkungen haben. Wenn hier keine Überprüfung vorgenommen wird, könnten steigende Mobilitätszahlen Anzeichen für eine neue Form der sozialen Ungleichheit sein. Den Ländern ist außerdem ein ausgewogeneres Mobilitätsverhältnis wichtig, und in der Tat belegen die vorliegenden Daten eher unausgewogene Mobilitätsströme zwischen den einzelnen Ländern und Kontinenten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und nicht in jedem Fall – beispielsweise wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Länder unterschiedlich sind – lässt sich ohne Weiteres Abhilfe schaffen. Wesentlich häufiger ist allerdings von Hindernissen die Rede, die mit verwaltungstechnischen und rechtlichen Problemen und insbesondere mit der Anerkennung von Studienzeiten im Ausland zusammenhängen (21). Die gleichen Informationsdefizite und Hindernisse wie bei der Mobilität der Studierenden finden sich häufig auch in der Diskussion über die Mobilität des Hochschulpersonals wieder. Auf der konzeptionellen Ebene ist unklar, welche Hochschulmitarbeiter zukünftig bei der Erhebung statistischer Daten berücksichtigt werden sollen; auf europäischer Ebene werden die einzig zuverlässigen statistischen Daten über den Austausch von Hochschulpersonal im Rahmen des Programms Erasmus erhoben. Als größte Hindernisse für die Mobilität des Hochschulpersonals werden von den Ländern Sprachkenntnisse, rechtliche Schwierigkeiten und persönliche Lebensumstände angeführt (22). Aus dem Bericht geht hervor, dass viele Länder seit Beginn des Bologna-Prozesses ihr Angebot an gemeinsamen Studienprogrammen erheblich ausgebaut haben. Diese gemeinsamen Studienprogramme geben eine klare Struktur vor, in die sich Mobilitätszeiten einfacher integrieren lassen und die auch eine problemlose Anerkennung ermöglichen – hier wird die europäische Hochschulbildung an den Hochschulen konkret erlebbar. Nun gibt es zwischenzeitlich zwar zahlreiche gemeinsame Studienprogramme, aber erst wenige gemeinsame Abschlüsse, denn die rechtlichen und verwaltungstechnischen Hindernisse bestehen weiterhin. Hinzu kommt, dass nur ein geringer Teil der Studierenden an gemeinsamen Studienprogrammen teilnehmen kann (23).



(21) (22) (23)



Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 7, Abschnitte 7.2.4 und 7.3.4. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 7, Abschnitt 7.4. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.1.4.
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EINLEITUNG



Hintergrund des Bologna-Prozesses Die Bologna-Erklärung wurde 1999 von den für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Ministern von 29 europäischen Ländern unterzeichnet. Dadurch wurde der bedeutendste europäische Kooperationsprozess in Gang gesetzt, der je auf dem Gebiet der Hochschulbildung stattgefunden hat. Die Reformen beziehen inzwischen Länder innerhalb und außerhalb Europas ein – mit dem Beitritt Kasachstans ist die Zahl der Unterzeichnerstaaten mittlerweile auf 47 gestiegen (24).



Der Bologna-Prozess: Von der Sorbonne-Erklärung zum Kommuniqué von Leuven/Louvain-la-Neuve, 1998-2009 Mobilität von Studierenden und Lehrenden



Mobilität von Soziale Dimension Studierenden, der Mobilität Lehrenden, Wissenschaftlern und Verwaltungsmitarbeitern



Übertragbarkeit von Fokus auf Visa und Darlehen und ArbeitsAusbildungsförderung, erlaubnissen Verbesserung der Daten zur Mobilität



Gemeinsames zweigliedriges Studiensystem



Leicht verständliche und Gerechte vergleichbare Anerkennung, Abschlüsse Entwicklung anerkannter gemeinsamer Abschlüsse



Einbeziehung der Doktorandenausbildung als dritter Zyklus



Verwendung von Leistungspunktesystem Leistungspunkten (ECTS)



Europäische Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung



Europa des Wissens



(24)



Herausforderungen Benchmark von im Hinblick auf Visa 20 % Studierendenund Arbeitsmobilität bis 2020 erlaubnisse, Rentensysteme und Anerkennung



Qualifikationsrahmen Nationale für den EHR Qualifikationsangenommen, rahmen bis 2010 Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen



Nationale Qualifikationsrahmen bis 2012



Soziale Dimension



Gleicher Zugang



Stärkung der sozialen Verpflichtung, Dimension nationale Aktionspläne zu entwickeln und sie zu überwachen



Messbare nationale Ziele für die soziale Dimension bis 2020



Lebenslanges Lernen (LLL)



Angleichung nationaler LLL-Politiken, Anerkennung früherer Lernerfahrungen



Flexible Lernpfade in Rolle der die Hochschulbildung Hochschulbildung im LLL, Partnerschaften, um die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern



LLL als öffentliche Verantwortung, die starke Partnerschaften verlangt; Aufruf, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern



ECTS und Diplomzusatz (DS)



ECTS zur Akkumulierung von Leistungspunkten



Zusammenarbeit Qualitätssicherung auf zwischen Experten institutioneller, nationaler im Bereich und europäischer Ebene Qualitätssicherung und Anerkennung



Europäische Dimension Förderung der im Hochschulbereich Attraktivität des Europäischen Hochschulraums



Engere Verbindung zwischen Bildung und Forschung



Notwendigkeit der Weitere Anwendung kohärenten der BolognaAnwendung der Instrumente Instrumente und der Anerkennungspraxis Europäische Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung angenommen



Errichtung eines Europäischen Registers für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (EQAR)



Internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage gemeinsamer Werte und nachhaltiger Entwicklung



Annahme einer Strategie zur Stärkung der globalen Dimension des BolognaProzesses



Qualität als übergreifendes Ziel für den EHR



Verbesserung des weltweiten politischen Dialogs durch das Bologna Policy Forum



1998



1999



2001



2003



2005



2007



2009



SorbonneErklärung



BolognaErklärung



Prager Kommuniqué



Berliner Kommuniqué



Bergener Kommuniqué



Londoner Kommuniqué



Kommuniqué von Leuven/Louvainla-Neuve



Erklärung von Budapest und Wien zum Europäischen Hochschulraum, 12. März 2010.



15



In der Übersicht sind die wichtigsten Meilensteine der Ministerkonferenzen im Rahmen des BolognaProzesses bis 2009 aufgeführt. Dabei wird deutlich, dass sich einige zentrale Themen durch das gesamte erste Jahrzehnt ziehen. Dazu gehören ein System gemeinsamer Abschlüsse, ein europäisches Leistungspunktesystem, Mobilität, Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung, nationale Qualifikationsrahmen, lebenslanges Lernen, Beschäftigungsfähigkeit und die soziale Dimension der Hochschulbildung. Mit einem neuen Mobilitätsziel bis 2020 und eindeutigen Zielen für die übrigen zentralen Aktionslinien gibt das Kommuniqué von Leuven/Louvain-la-Neuve (25) die Agenda für das nächste Jahrzehnt vor. Auf all diese Ziele und Zielvorgaben wird in diesem Bericht eingegangen; die Analysen in den sieben Kapiteln des Berichts sollen ein Bild der gegenwärtigen Situation im Europäischen Hochschulraum vermitteln, der mit der Erklärung von Budapest und Wien vom März 2010 ins Leben gerufen wurde (siehe die Liste der offiziellen Unterzeichnerländer im Kapitel „Glossar und Wissenswertes zur Methodik“).



Inhalt des Berichts Der vorliegende Gesamtbericht wurde für die Europäische Ministerkonferenz am 26. und 27. April 2012 in Bukarest (Rumänien) erstellt. Der Bericht vermittelt eine Momentaufnahme vom Stand der Umsetzung des Bologna-Prozess aus verschiedenen Blickwinkeln und unter Verwendung von Daten, die im ersten Halbjahr 2011 erhoben wurden. Er enthält sowohl qualitative Informationen als auch statistische Daten und deckt alle wesentlichen Aspekte der Hochschulreformen ab, deren Ziel ein gut funktionierender Europäischer Hochschulraum ist. Der Bericht steht in der Nachfolge der Berichte zur Bestandsaufnahme des Bologna-Prozesses (Bologna Process Stocktaking Reports) und wurde von der Bologna-Follow-up-Gruppe (BFUG) in Zusammenarbeit mit Eurostat, Eurostudent und Eurydice – im Prozess als die „Datenlieferanten“ bezeichnet – erstellt. Die qualitativen Informationen wurden mit einem Fragebogen erhoben, der an die Mitglieder der BFUG gerichtet war und der nach Konsultation aller maßgeblichen nationalen Akteure von den Bologna-Vertretern in 45 Ländern zwischen Januar und Mai 2011 übermittelt wurde. Angaben für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Russland sind nur teilweise vorhanden, weil der Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt wurde. Für das Vereinigte Königreich und Belgien wurden jeweils zwei Antworten übermittelt; das Hochschulsystem von England, Wales und Nordirland wird daher neben dem Hochschulsystem Schottlands als gesondertes Hochschulsystem behandelt, und die Hochschulsysteme der Flämischen und der Französischen Gemeinschaft Belgiens werden ebenfalls als getrennte Hochschulsysteme betrachtet. Der Fragebogen umfasste sämtliche Themen, die in diesem Bericht behandelt werden, mit Ausnahme der Mobilität. Die Informationen über die Mobilität wurden im Herbst 2010 von der BFUG-Arbeitsgruppe „Mobilität“ in Zusammenarbeit mit den Datenlieferanten gesammelt. Grund für diesen früheren Erhebungszeitpunkt ist, dass die Daten von der Arbeitsgruppe „Mobilität“ für die Ausarbeitung einer Strategie für die Mobilität im Europäischen Hochschulraum benötigt wurden. Der Bericht stützt sich hauptsächlich auf offizielle Angaben über Gesetze, Vorschriften und nationale politische Maßnahmen; diese Angaben werden durch statistische Daten von Eurostat und Erhebungsdaten von Eurostudent aus Umfragen unter den europäischen Studierenden ergänzt. Die Daten von Eurostat stammen aus den Datensammlungen UOE, AKE und EU-SILC (26). Eurostat führte zudem eine eigene Datenerhebung für diejenigen EHR-Länder durch, die nicht an den regelmäßigen Erhebungen teilnehmen. Die Daten von Eurostudent sind dem Datensatz Eurostudent IV entnommen, der in der EurostudentVeröffentlichung Social and Economic Conditions of Student Life in Europe von 2011 eingehend analysiert wird.



(25) (26)
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Bologna-Prozess 2020 – der Europäische Hochschulraum im kommenden Jahrzehnt. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Leuven/Louvain-la-Neuve, 28. und 29. April 2009. Nähere Einzelheiten hierzu siehe „Glossar und Wissenswertes zur Methodik“.



Die Arbeit der Datenlieferanten wurde von einer Arbeitsgruppe der Bologna-Follow-up-Gruppe betreut, der die Aufgabe übertragen wurde, sämtliche Aspekte bei der Erstellung dieses Berichts zu begleiten. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe führten Germain Dondelinger (Luxemburg) und Andrejs Rauhvargers (Lettland). Eine enge Zusammenarbeit bestand auch mit den Arbeitsgruppen „Mobilität“, „Soziale Dimension“, „Internationale Öffnung“, „Qualifikationsrahmen“ und „Anerkennung“ der BFUG, dagegen wurde kein Kontakt zu der für die Beobachtung des Transparenzinstrumentariums zuständigen Arbeitsgruppe hergestellt, da Einigkeit darüber bestand, dass dieser Themenbereich im Bericht nicht abgedeckt werden sollte. Der Bericht ist in sieben thematische Kapitel gegliedert. In der Einleitung zu jedem Kapitel werden die Bedeutung des jeweiligen Themas für den Bologna-Prozess und die vereinbarten Ziele sowie der Beitrag der Arbeitsgruppen der BFUG zu dem Bericht dargestellt und ein kurzer Überblick über den Inhalt des Kapitels vermittelt.
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1.



DER EUROPÄISCHE HOCHSCHULRAUM IM KONTEXT



Die 47 Länder des Europäischen Hochschulraums (EHR) müssen ihre politischen Maßnahmen in sehr unterschiedlichen Kontexten umsetzen. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen für den nachfolgenden Vergleich dargestellt, indem auf die Unterschiede zwischen den Ländern eingegangen wird, die sich zum Europäischen Hochschulraum zusammengeschlossen haben. Dabei wird auf die unterschiedlichen Strukturen und Dimensionen und auf die Voraussetzungen eingegangen, unter denen die jeweiligen Hochschuleinrichtungen arbeiten.



Inhalt des Kapitels Dieses Kapitel ist wie folgt gegliedert: Am Anfang steht ein Überblick über die Größe der Population der Studierenden in den einzelnen EHR-Ländern und über die Entwicklung der Zahl der Studierenden im Hochschulbereich für die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen. Es folgt eine Analyse, ob in den Leitlinienpapieren für den Hochschulbereich Bevölkerungshochrechnungen berücksichtigt werden. Anschließend werden die Hochschuleinrichtungen in verschiedene Gruppen eingeteilt und die Vielfalt in diesem Bereich in den einzelnen Ländern dargestellt. Abschließend wird die Höhe der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung im EHR verglichen und auf Veränderungen vor und nach der Wirtschaftskrise eingegangen.



1.1.



Studierendenpopulation



Zwischen den 47 Ländern des EHR bestehen hinsichtlich der Größe ihrer Studierendenpopulation erhebliche Unterschiede. Dabei reichen die Gesamtzahlen in Abbildung 1.1 von 754 Studierenden in Liechtenstein bis zu 9 909 160 in Russland (Studienjahr 2008/2009). Allein auf Russland entfallen Abbildung 1.1: Zahl der Studierenden im Tertiärbereich nach ISCED-Stufe, 2008/2009 Zahl
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Anmerkungen:



Bezugsjahr für Albanien ist 2009/2010.



Quelle:



Eurostat, UOE und zusätzliche Erhebung für die übrigen EHR-Länder.



über 25 % der Studierenden des gesamte EHR, während die Studierenden der fünf Länder mit der höchsten Zahl von Studierenden im Hochschulbereich (Russland, Türkei, Ukraine, Deutschland und Vereinigtes Königreich) über 50 % der gesamten Studierendenpopulation des EHR ausmachen. Frankreich, Polen, Italien und Spanien kommen ebenfalls jeweils auf mehr als 1 500 000 Studierende, während 14 Länder (unter den Ländern, für die Daten vorliegen) jeweils weniger als 200 000 Studierende verzeichnen. Diese Zahlen machen deutlich, wie unterschiedlich die Kontexte innerhalb des Europäischen Hochschulraums sind.
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Auch hinsichtlich der Veränderung der Studierendenpopulation insgesamt im Zeitraum zwischen 2003/2004 und 2008/2009 ergibt sich weiterhin ein sehr gemischtes Bild (siehe Abbildung 1.2). In sechs Ländern ging in diesen fünf Jahren die Zahl der Studierenden geringfügig zurück, in Albanien hingegen stieg sie deutlich an. Rumänien, Zypern, die Türkei, die Slowakei und Liechtenstein verzeichneten ebenfalls Zuwächse von über 40 %. Generell nahm in der Hälfte der EHR-Länder die Zahl der Studierenden im genannten Zeitraum um über 10,4 % zu. Abbildung 1.2: Veränderung der Gesamtzahl der Studierenden im Tertiärbereich zwischen 2003/2004 und 2008/2009
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Albanien: zwischen 2003/2004 und 2009/2010.



Quelle:



Eurostat, UOE und zusätzliche Erhebung für die übrigen EHR-Länder.
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Die Veränderungen in der Studierendenpopulation sind sicherlich auf viele verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, daher müssen auch die Entwicklungen bei den Einschreibungen – die Zahl der Studierenden gemessen als Anteil der betreffenden Bevölkerungsgruppe – untersucht werden. Diese Entwicklungen bestätigen die obigen Feststellungen hinsichtlich des Anstiegs der Zahl der Studierenden. Wie aus Abbildung 1.3 ersichtlich, stieg die Zahl der Studierenden in den Jahren von 1999 bis 2009 in allen Ländern um rund ein Drittel – ein Zeichen für den anhaltenden Trend zum „Massenbetrieb“ an den Hochschulen. Der Anstieg der Beteiligungsquoten ist allerdings ungleich auf die einzelnen Länder verteilt. In den Ländern mit dem höchsten absoluten Zuwachs bei den Studierendenzahlen sind auch die Beteiligungsquoten in der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen um über 50 % gestiegen. In einigen anderen Ländern nahm die Entwicklung einen eher unsteten Verlauf – nach Höchstzahlen um das Jahr 2005 ging die Bildungsbeteiligung im Hochschulbereich seither leicht zurück. Lediglich in Spanien nahm die Beteiligungsquote während der gesamten zehn Jahre einen kontinuierlich rückläufigen Verlauf. Abbildung 1.3: Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich, 18- bis 34-Jährige (in % der Gesamtbevölkerung), 1999-2009
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Daten in Reihenfolge der Beteiligungsquoten im Hochschulbereich im Jahr 2009.



Quelle:



Eurostat, UOE-Datenerhebung.
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Auch bei der Konzeption von politischen Maßnahmen und Zielen für die Hochschulbildung müssen die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und sich verändernde Studierendenzahlen berücksichtigt werden. Aus Abbildung 1.4 ist ersichtlich, dass in rund 60 % der Länder in den Leitlinienpapieren zur Hochschulbildung Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung ausdrücklich berücksichtigt werden. Andererseits macht man sich in vielen Ländern Gedanken über die abnehmende Zahl junger Menschen und darüber, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Beteiligung an der Hochschulbildung und deren Finanzierung haben werden. Verschiedene Länder treffen allerdings auch bereits Vorbereitungen für den wachsenden Qualifikationsbedarf einer alternden Bevölkerung und den Eintritt von Lernenden, die nicht den traditionellen Zielgruppen angehören, in die Hochschulbildung. Abbildung 1.4: Bevölkerungshochrechnungen in Leitlinienpapieren zur Hochschulpolitik, 2010/2011



Bevölkerungshochrechnungen werden in Leitlinienpapieren berücksichtigt Bevölkerungshochrechnungen werden in Leitlinienpapieren nicht berücksichtigt Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



1.2.



Hochschuleinrichtungen



Die einzelnen EHR-Ländern unterscheiden sich auch hinsichtlich der Zahl und der Art ihrer Hochschuleinrichtungen. Die Hochschuleinrichtungen können akademisch ausgerichtet oder berufsorientiert sein, in öffentlicher oder privater Trägerschaft betrieben und öffentlich oder privat finanziert werden, darüber hinaus kann es in den einzelnen Ländern noch weitere Unterscheidungsmerkmale geben. Zunächst einmal können Hochschuleinrichtungen akademisch ausgerichtet oder berufsorientiert sein, wobei diese Unterscheidung zunehmend schwieriger zu treffen ist. In vielen Ländern existieren zwar die traditionellen Unterscheidungen zwischen akademischen und berufsorientierten Einrichtungen offiziell noch, doch verwischen sich – teils bedingt durch den Bologna-Prozess – die Grenzen zunehmend oder wurden gar ganz aufgehoben. So bieten beispielswiese akademische und berufsorientierte Einrichtungen vielfach sowohl akademische als auch berufsorientierte Bildungsgänge an. Dies bedeutet auch, dass trotz einer (formalen) Unterscheidung an beiden Arten von Einrichtungen die gleichen Abschlüsse erworben werden können. In anderen Fällen wird zwar nicht hinsichtlich der Orientierung zwischen den Einrichtungen unterschieden, doch kann es durchaus Unterschiede bei der Ausrichtung der Bildungsgänge geben. Eine eindeutige Einordnung der Länder unter diesem Blickwinkel ist schwierig, daher wurde in diesem Bericht auf eine entsprechende Typologie verzichtet. Eine zweite mögliche Unterscheidung ist die zwischen öffentlichen und privaten Hochschuleinrichtungen. Diese Unterscheidung bezieht sich hauptsächlich auf die Art ihrer Finanzierung, d. h. ob die Hochschuleinrichtungen überwiegend aus öffentlichen oder aus privaten Mitteln finanziert werden (eine ausführliche Definition findet sich im Abschnitt „Glossar und Wissenswertes zur Methodik“). Hochschuleinrichtungen in privater Trägerschaft, die überwiegend vom Staat oder aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, werden in diesem Bericht daher als öffentliche Einrichtungen betrachtet.
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Abbildung 1.5 zeigt, in welchen Ländern zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen unterschieden wird. Wie aus der Abbildung ersichtlich, existieren in der großen Mehrzahl der EHR-Länder öffentliche und private Hochschuleinrichtungen nebeneinander. Allerdings kann es hier Unterschiede bei der Zahl der öffentlichen und der privaten Einrichtungen in den einzelnen Ländern geben. Während manche Länder mehr private als öffentliche Einrichtungen aufweisen, überwiegt in anderen Ländern die Zahl der öffentlichen Hochschuleinrichtungen deutlich gegenüber der Zahl der privaten Einrichtungen. In sechs Bildungssystemen (Andorra, Belgien (Französische Gemeinschaft), Dänemark, Finnland, Griechenland und Italien) gelten alle Hochschulen als öffentliche Einrichtungen. Abbildung 1.5: Kategorien von Hochschuleinrichtungen – öffentlich oder privat (Art der Finanzierung), 2010/2011



Ausschließlich öffentliche Einrichtungen



Öffentliche und private Einrichtungen



Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



1.3.



Öffentliche Ausgaben für die Hochschulbildung



Da die Hochschuleinrichtungen in Europa überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, ist sicherlich auch ein Vergleich der Ausgaben der öffentlichen Hand für die Hochschulbildung im EHR interessant. In diesem Abschnitt wird ein solcher Vergleich auf der Grundlage von Indikatoren vorgenommen, die von Eurostat verwendet werden. Die einzelnen Indikatoren für sich genommen bieten keine hinreichende Grundlage für einen Vergleich der EHR-Länder, doch in der Gesamtschau vermitteln sie einen guten Überblick über Ähnlichkeiten und Unterschiede. Allerdings muss darauf hingewiesen, werden, dass die jüngsten Daten der UOE-Datenerhebung (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat) aus dem Jahr 2008 stammen und sich daher die Folgen der Wirtschaftskrise, die auf die Höhe der zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel ganz erhebliche Auswirkungen hatte (siehe EACEA/Eurydice, 2011b), in den Indikatoren noch nicht widerspiegeln. Aus diesem Grund werden am Ende des Abschnitts zusätzliche Daten vorgestellt, die nach der Klassifikation der Ausgaben des Staates nach dem Verwendungszweck (COFOG) erhoben wurden (zu den Unterschieden zwischen den Daten von UOE und COFOG siehe „Glossar und Wissenswertes zur Methodik“). Ein Indikator für die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung sind die öffentlichen Ausgaben für Hochschulbildung als Prozentsatz des BIP. Dieser Indikator steht für den Anteil des in einer Volkswirtschaft erwirtschafteten verfügbaren Einkommens, der für die Hochschulbildung ausgegeben wird (Eurostat und Eurostudent 2009, S. 75). Wie aus Abbildung 1.6 hervorgeht, gaben im Jahr 2008 – gemessen an ihrem BIP – Dänemark und Norwegen am meisten für die Hochschulbildung aus (über 2 % des BIP). Die niedrigsten öffentlichen Ausgaben in diesem Jahr entfielen auf die Slowakei (0,78 % des BIP). Die mittlere Höhe der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung lag in den EHR-Ländern bei 1,15 % des BIP.
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Neben den Gesamtausgaben der öffentlichen Hand für den Hochschulbereich sind in Abbildung 1.6 auch die unmittelbaren Ausgaben für Nebendienstleistungen und für Forschung und Entwicklung (FuE) angegeben. Die unmittelbaren Ausgaben für Nebendienstleistungen machen in allen Ländern nur einen eher geringen Teil der Gesamtausgaben aus, wohingegen in manchen Ländern nahezu die Hälfte der Gesamtausgaben für die Hochschulbildung auf den Bereich Forschung und Entwicklung entfallen, so z. B. in der Schweiz (49 %), Portugal (47 %) und dem Vereinigten Königreich (46 %). In Ländern mit hohen FuEAusgaben wird für den Kernbereich der Hochschulbildung entsprechend weniger ausgegeben (der Kernbereich der Ausgaben für die Hochschulbildung ist der Teil der Gesamtausgaben, der nach Abzug der Ausgaben für Nebendienstleistungen und FuE verbleibt). Die Ausgaben für den Kernbereich der Hochschulbildung beinhalten auch die Beihilfen für Studierende, die in Abbildung 4.20 im Detail dargestellt sind. Der Anteil der Beihilfen hat ebenfalls Einfluss auf die Höhe der Gesamtausgaben, so machen beispielsweise sowohl in Dänemark als auch in Norwegen die Beihilfen für Studierende einen erheblichen Teil der öffentlichen Ausgaben für den Bildungsbereich aus. Abbildung 1.6: Jährliche öffentliche Ausgaben für die Hochschulbildung als Prozentsatz des BIP, 2008
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Quelle:



Eurostat (UOE-Datenerhebung).



Die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung können auch anderen Ausgaben der Länder gegenübergestellt werden. Abbildung 1.7 zeigt die jährlichen Ausgaben für die Hochschulbildung als Prozentsatz der öffentlichen Ausgaben insgesamt. Die Länder mit den größten Anteil an Ausgaben für die Hochschulbildung sind Norwegen (5,14 %), Zypern (4,38 %) und Dänemark (4,13 %); den geringsten Teil der Haushaltsausgaben aller Länder wenden Italien (1,69 %) und das Vereinigte Königreich (1,76 %) für den Hochschulbereich auf. Die mittleren Ausgaben für die Hochschulbildung belaufen sich im EHR auf 2,76 % des Haushalts.
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Abbildung 1.7: Jährliche öffentliche Ausgaben für die Hochschulbildung als Prozentsatz der öffentlichen Ausgaben insgesamt, 2008
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Quelle:



Eurostat (UOE-Datenerhebung).



Ein dritter Indikator für die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Hochschulbildung sind die jährlichen Gesamtausgaben für Hochschuleinrichtungen pro VZÄ-Studierendem (VZÄ = Vollzeitäquivalent). Dieser Indikator steht für die finanziellen Aufwendungen eines Landes im Verhältnis zur Größe seiner Studierendenpopulation (Eurostat und Eurostudent 2009, S. 77). Aus Abbildung 1.8 ist ersichtlich, dass die jährlichen Gesamtausgaben pro VZÄ-Studierendem in Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Dänemark am höchsten sind (jeweils über 13 000 Euro KKS), am niedrigsten hingegen in Lettland, Litauen, Bulgarien, Polen und Estland (jeweils unter 5 000 Euro KKS). Der mittlere Wert für den EHR liegt bei 8 087 Euro KKS. Abbildung 1.8: Jährliche öffentliche Ausgaben für Hochschuleinrichtungen pro VZÄ-Studierendem in Euro KKS, 2008 KKS
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Russland: 2009, Irland: 2007, Ungarn: 2006, Griechenland: 2005.



Quelle:



Eurostat (UOE-Datenerhebung).



Diese Daten sind jedoch mit aller Vorsicht zu interpretieren. Die Daten weisen auf ein positives Verhältnis zwischen den Ausgaben pro Studierendem und dem Wohlstand eines Landes (gemessen als BIP pro Kopf) hin. Eine Möglichkeit, die Unterschiede hinsichtlich des Wohlstands der Länder zu berücksichtigen, besteht darin, die Ausgaben pro Studierendem zum BIP pro Kopf ins Verhältnis zu setzen (beide Angaben in Euro KKS). Wie in Abbildung 1.9 deutlich wird, ändert sich bei einigen Ländern das Bild nicht (so gibt
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Schweden offenbar nach wie vor am meisten pro VZÄ-Studierendem aus), doch unternehmen einige Länder mit niedrigem BIP (wie z. B. Kroatien und Bulgarien) gemessen an ihrem Wohlstandsniveau deutlich größere finanzielle Anstrengungen als andere Länder mit höherem BIP pro Kopf der Bevölkerung. Abbildung 1.9: Jährliche öffentliche Ausgaben für Hochschuleinrichtungen pro VZÄ-Studierendem in Euro KKS im Verhältnis zum BIP pro Einwohner in Euro KKS, 2008
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Unabhängig davon zeigen die Indikatoren lediglich einen statischen Vergleich zwischen den Ländern im Jahr 2008. Um ein umfassenderes Bild der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung zu bekommen, sollten auch die Veränderungen in den einzelnen Ländern im zeitlichen Verlauf betrachtet werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die jüngste Wirtschaftskrise von Bedeutung. Aus dem Eurydice-Bericht Modernisierung der Hochschulbildung in Europa geht hervor, dass mehrere Länder im Zeitraum von 2008/2009 bis 2009/2010 Mittelkürzungen vornahmen. Am stärksten war der Hochschulbereich in Irland, Lettland und Island von diesen Kürzungen betroffen (EACEA/Eurydice 2011b, S. 41). In den meisten Ländern stiegen jedoch im Zeitraum von 2009/2010 bis 2010/2011 die Hochschulausgaben – unter anderem aufgrund von Konjunkturpaketen. Verschiedene Länder, darunter Irland, Island und Griechenland, nahmen in diesem Jahr allerdings größere Haushaltskürzungen vor (EACEA/Eurydice 2011b, S. 42). Kumulativ betrachtet (bei Aufaddierung aller seit 2008 vorgenommenen Mittelkürzungen) vermeldet die European University Association (EUA) noch drastischere Kürzungen der Haushaltsmittel für die Hochschulbildung (EUA, 2011a). Dem Bericht und den Angaben auf der Website der EUA zufolge waren in Ungarn, Griechenland, Island, Italien, Irland, Lettland und dem Vereinigten Königreich erhebliche Mittelkürzungen zu verzeichnen (27). In mehreren weiteren Ländern wurden Kürzungen in gemäßigterem Rahmen vorgenommen (EUA 2011a, S. 2-4; EUA, 2011b). Doch bedeuten Kürzungen in den Hochschulhaushalten nicht zwangsläufig auch, dass weniger Mittel für die Hochschulbildung zur Verfügung stehen. In einigen Fällen (u. a. im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) traten private Beiträge (z. B. in Form von Gebühren) an die Stelle der öffentlichen Mittel. Derartige Verringerungen der öffentlichen Ausgaben sind nicht gleichzusetzen mit Ausgabenkürzungen, die nicht durch neue, anderweitige Finanzierungsströme ausgeglichen werden.



(27)
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Daten für das gesamte Vereinigte Königreich; allerdings wurden in Schottland keine Mittelkürzungen vorgenommen.



Auch wurden nicht überall in Europa als Reaktion auf die Krise die Mittel im Hochschulbereich gekürzt. In Abbildung 1.10 werden daher die Veränderungen bei den öffentlichen Ausgaben in vier Intervallen von jeweils einem Jahr untersucht (2007 gegenüber 2006, 2008 gegenüber 2007, 2009 gegenüber 2008 und – soweit verfügbar – 2010 gegenüber 2009). Da die UOE-Datenerhebung keine Daten für die Jahre 2009 und 2010 enthält, wurden für diese Analyse nach der COFOG erstellte Daten herangezogen, die allerdings nicht für alle Länder des EHR verfügbar sind. In Abbildung 1.10 sind die Länder in drei Gruppen zusammengefasst. Die erste Gruppe besteht aus den Ländern, bei denen die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung infolge der Krise nicht gekürzt wurden (weder 2009 gegenüber 2008 noch 2010 gegenüber 2009). Vielmehr stiegen die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung in einigen dieser Länder zumindest in einem der beiden Jahre nach der Krise deutlich an, so z. B. in Luxemburg, Bulgarien, Malta und Portugal (wobei allerdings in Portugal die Ausgaben vor der Krise – 2007 gegenüber 2006 – relativ stark zurückgegangen waren). Abbildung 1.10: Jährliche Veränderungen der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung – 2006 bis 2010
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Anmerkungen:



Innerhalb jeder Gruppe sind die Daten nach dem Grad der Veränderung zwischen 2008 und 2009 sortiert.



Quelle:



Eurostat (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Finanzstatistik des Sektors Staat, COFOG).
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In der zweiten Ländergruppe wurden die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung zwar nach 2008 zurückgefahren (mindestens ein Jahr lang), allerdings um maximal 5 % und/oder danach im zweiten Jahr nach der Krise wieder erhöht. In der dritten Gruppe von Ländern schließlich wurden die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung deutlich reduziert. Den stärksten Rückgang verzeichneten Irland (im Jahr 2009 um 34,6 % gegenüber 2008) und Rumänien (im Jahr 2009 um 31,7 % gegenüber 2008 und im Jahr 2010 um 10,2 % gegenüber 2009). Hingegen stiegen in Rumänien die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung vor der Krise beträchtlich (im Jahr 2008 um 88,3 % gegenüber 2007), was sich zum Teil durch einen erheblichen Anstieg der Zahl der Studierenden erklären lässt (siehe Abbildung 1.2). Auch einige andere Länder dieser Gruppe wiesen vor der Krise ein relativ starkes Wachstum ihrer Hochschulausgaben auf. Anhand dieser Daten lässt sich gut erkennen, dass die Länder, was die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung anbelangt, unterschiedlich auf die Krise und die anschließende Rezession reagiert haben. Unabhängig davon nahm die mittlere Veränderung im Jahr 2009 gegenüber 2008 mit einem Rückgang der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung um 2,2 % einen negativen Verlauf.



Schlussfolgerungen Die Länder des Europäischen Hochschulraums müssen in sehr unterschiedlichem Kontext Reformen umsetzen. Die Studierendenzahlen sind in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Zudem bereiten Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur den meisten Ländern Sorge – manche Länder stehen vor einem relativ starken Anstieg ihrer Studierendenpopulation, während andere einen Rückgang erwarten. Derartige Unterschiede können Auswirkungen auf die wesentlichen Ziele und die Geschwindigkeit der Reformen im Hochschulbereich haben. Unterschiede bestehen auch hinsichtlich der Ausrichtung und Finanzierung der Hochschuleinrichtungen. Während in vielen Ländern die Hochschulen vorrangig aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, ist in anderen Ländern der Anteil an privaten Hochschuleinrichtungen höher. Zudem bestehen bei der Höhe der öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung innerhalb des Europäischen Hochschulraums erhebliche Unterschiede. Und auch die Reaktionen auf die jüngste Wirtschaftskrise fallen in der Region unterschiedlich aus – während einige Länder nach 2008 ihre Ausgaben für den Hochschulbereich deutlich aufgestockt haben, wurden in anderen Ländern beträchtliche Mittelkürzungen vorgenommen. Insgesamt gesehen wurden allerdings im Gefolge der Krise die öffentlichen Ausgaben für die Hochschulbildung reduziert.
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2.



ABSCHLÜSSE UND QUALIFIKATIONEN



Der Bologna-Kontext Zu den zentralen Aktionslinien der Bologna-Erklärung gehört ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse mit dem Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit der Bürger Europas und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu fördern. Der vor der Annahme der Bologna-Erklärung im Jahr 1999 erstellte Bericht Trends I machte die Vielzahl der in Europa existierenden Hochschulsysteme deutlich: In einigen Ländern gab es Bachelor-und Master-Systeme, in anderen lange (vier- bis sechsjährige) Studiengänge, die zu einem in etwa mit dem Master-Abschluss vergleichbaren Diplom führten, und in wieder anderen Ländern Systeme mit mehreren Stufen, die gar nicht mit den Bachelor- und Master-Systemen vergleichbar waren (EUA, 1999). Das wichtigste Fazit des Berichts, dem sich die Unterzeichnerländer der Bologna-Erklärung anschlossen, lautete, dass unter den Hochschulsystemen größere Transparenz und mehr Vertrauen geschaffen werden müssten, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Europas weltweit zu verbessern. Der Bericht zeigte auch auf, dass es ein Potenzial für die Zusammenführung der europäischen Hochschulsysteme in einem System mit zwei Zyklen (Bachelor- und Master-Zyklus) mit einer Dauer von drei bis vier Jahren bzw. ein bis zwei Jahren und – in einigen Ländern – Vorkursen zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium gab (EUA, 1999). In der Bologna-Erklärung wurde daher ein System gefordert, das im Wesentlichen auf zwei Hauptzyklen basiert – einem Zyklus bis zum ersten Abschluss (undergraduate) und einem Zyklus nach dem ersten Abschluss (graduate) –, und es wurden die Voraussetzungen für die Zulassung zum zweiten Zyklus definiert: „Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Studienzyklus, der mindestens drei Jahre dauert“ (28). Einige Länder hatten bereits 2001 eine zwei Zyklen umfassende Struktur eingeführt (29). Auf ihrer Konferenz in Berlin im Jahr 2003 gelangten die für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister zu dem Schluss, dass mittlerweile eine umfassende Neuordnung der europäischen Hochschullandschaft eingesetzt hatte, und sie verpflichteten sich dazu, bis 2005 mit der Implementierung des zweistufigen Systems zu beginnen (30). Aufgrund der Bedeutung der Forschung als wesentlicher Bestandteil der Hochschulbildung in ganz Europa hielten es die Ministerinnen und Minister für erforderlich, über die Beschränkung auf die zwei Hauptzyklen der Hochschulbildung hinauszugehen und die Doktorandenausbildung als dritten Zyklus in den Bologna-Prozess einzubeziehen. Ferner verpflichteten sich die Ministerinnen und Minister, einen übergreifenden Rahmen für Abschlüsse im Europäischen Hochschulraum zu entwickeln, und sie forderten die BFUG dazu auf zu prüfen, ob und wie Kurzstudiengänge mit dem ersten Studienzyklus des Qualifikationsrahmens verbunden werden können. Zum Zeitpunkt der Ministerkonferenz 2005 in Bergen wurde das auf der Erklärung von Bologna basierende zweistufige Studiensystem bereits großflächig eingeführt, und in den meisten Ländern war bereits über die Hälfte der Studierenden in diesen zwei Zyklen umfassenden Studiengängen eingeschrieben. Allerdings bestanden beim Übergang zwischen den Zyklen noch einige Hindernisse. Während in den darauffolgenden Jahren gewisse Fortschritte zu verzeichnen waren, gelangte der Bericht zur Bestandsaufnahme von 2009 dennoch zu dem Schluss, dass viele Absolventen des ersten Zyklus bei der Zulassung zum zweiten Zyklus auf Schwierigkeiten stießen. Diese Schwierigkeiten waren zum Teil darauf zurückzuführen, dass in der Praxis nicht alle Abschlüsse des ersten Zyklus die unmittelbare Zulassung zum zweiten Zyklus ermöglichen, daher wurde in diesem Bereich größere Transparenz empfohlen. In der europäischen Hochschullandschaft sind seit der Bologna-Erklärung gemeinsame Studienprogramme und gemeinsame Abschlüsse entstanden, die gefördert werden. Bereits in ihrem Prager Kommuniqué von 2001 forderten die Ministerinnen und Minister zur Förderung der europäischen Dimension der Hochschulbildung die Entwicklung von mehr Lehrplänen für Abschlüsse, die partnerschaftlich von Institutionen aus verschiedenen Ländern angeboten werden und die zu einem anerkannten gemeinsamen



(28) (29) (30)



Die Bologna-Erklärung vom 19. Juni 1999. Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Prag, 19. Mai 2001. Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003.
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Abschluss führen (31). Mit dem Start des Programms Erasmus Mundus durch die Europäische Kommission im Jahr 2004 erhielt die Entwicklung gemeinsamer Master-Programme als ein Instrument, durch das die europäische Hochschulbildung in Europa und der weiteren Welt attraktiver gemacht werden soll, neue Impulse. Die Fortschritte auf dem Weg zu einheitlicheren Strukturen bei den Abschlüssen wurden durch eine Reihe bereits existierender „Instrumente“ erleichtert, die in den Bologna-Prozess eingeführt wurden, um Transparenz und gegenseitige Anerkennung zu fördern. Insbesondere das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) und der Diplomzusatz (Diploma Supplement – DS) haben seit Beginn des Prozesses entscheidend zur Umsetzung der Bologna-Reformen beigetragen. Als drittes Instrument sind die nationalen Qualifikationsrahmen hinzugekommen, die ebenfalls dazu beitragen, dass im Europäischen Hochschulraum mehr Transparenz entsteht. Das ECTS wurde in der Bologna-Erklärung von 1999 im Zusammenhang mit der Übertragung von Leistungspunkten als „geeignetes Mittel der Förderung größtmöglicher Mobilität der Studierenden“ erwähnt, mit dem ausländischen Studierenden Leistungspunkte angerechnet werden können (32). Doch die Ministerinnen und Minister gingen in ihren Forderungen sogar noch weiter: „Punkte sollten auch außerhalb der Hochschulen, beispielsweise durch lebenslanges Lernen, erworben werden können, vorausgesetzt, sie werden durch die jeweiligen aufnehmenden Hochschulen anerkannt“ (33). In ihrem Prager Kommuniqué betonten die Ministerinnen und Minister, dass es notwendig sei, „ein Leistungspunktesystem wie das ECTS oder ein ECTS-kompatibles System, das sowohl die Übertragbarkeit (Anrechnung) als auch die Kumulation von Leistungspunkten ermöglicht“ einzuführen (34). Bei ihrem Treffen 2003 in Berlin betonten die Ministerinnen und Minister, dass das ECTS zu einem System nicht nur für die Übertragbarkeit, sondern auch für die Kumulierung von Leistungspunkten weiterentwickelt werden sollte (35), und 2005 einigten sie sich in Bergen auf Angaben zu Studienleistungen in der ersten und zweiten Stufe. Der Diplomzusatz, der von der Europäischen Kommission, dem Europarat und der UNESCO in den 1990er Jahren erarbeitet wurde, enthält eine standardisierte Beschreibung von Art, Stufe, Kontext, Inhalt und Status des von der im Hochschulabschluss genannten Person erfolgreich abgeschlossenen Studiums. Im Berliner Kommuniqué heißt es, dass der Zweck des Diplomzusatzes darin besteht, Nutzen aus der größeren Transparenz und Flexibilität der Hochschulabschlüsse zu ziehen sowie die Beschäftigungschancen zu fördern und die akademische Anerkennung für weitere Studien zu erleichtern. Die Ministerinnen und Minister gaben in Berlin als Ziel vor, dass alle Studierenden, die ab 2005 ihr Studium abschließen, den Diplomzusatz automatisch und gebührenfrei erhalten sollen. Als drittes Instrument wurde im Rahmen des Bologna-Prozesses der nationale Qualifikationsrahmen (NQR) entwickelt und eingeführt. Dieses Instrument dient der Beschreibung und eindeutigen Benennung der Unterschiede zwischen den im Rahmen aller Studienzyklen und Bildungsstufen zu erwerbenden Qualifikationen. Auf dem Gipfel von Bergen im Jahr 2005 nahmen die Ministerinnen und Minister den übergreifenden Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum an und verpflichteten sich dazu, nationale Qualifikationsrahmen zu erarbeiten, die mit der dreistufigen Struktur vereinbar sind und allgemeine Deskriptoren verwenden, die auf Lernergebnissen, Kompetenzen und Angaben zu den Studienleistungen basieren. Mit der Annahme des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) für Lebenslanges Lernen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Jahr 2008 wurde der Ausrichtung auf Lernergebnisse, Leistungspunkte und das Qualifikationsprofil zusätzlicher Nachdruck verliehen. Im Idealfall sind NQR, ECTS und Diplomzusatz eng aufeinander abgestimmt. Die Anerkennung steht von Beginn an im Mittelpunkt des Bologna-Prozesses, ihr gilt im gesamten Prozess die meiste Aufmerksamkeit. Die gerechte Anerkennung in der Praxis und in der Theorie bildet die Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Funktionieren des Europäischen Hochschulraums.



(31) (32) (33) (34) (35)
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Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Prag, 19. Mai 2001. Die Bologna-Erklärung vom 19. Juni 1999. Ebd. Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Prag, 19. Mai 2001. Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003.



Die BFUG-Arbeitsgruppen „Qualifikationsrahmen“ und „Anerkennung“ Die von 2009 bis 2012 bestehende Arbeitsgruppe „Qualifikationsrahmen“ erhielt den Auftrag, sich mit den wichtigsten politischen Fragen im Zusammenhang mit den Qualifikationsrahmen zu befassen und Empfehlungen dazu zu erarbeiten. Unterdessen stehen die Fortschritte bei der Erarbeitung der nationalen Qualifikationsrahmen im Mittelpunkt dieses Berichts. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe „Berichterstattung“ und der Arbeitsgruppe „Qualifikationsrahmen“ ist sichergestellt, dass die beiden einander ergänzenden Aufgaben stimmig und nachvollziehbar vorangetrieben werden. Die von 2009 bis 2012 bestehende Arbeitsgruppe „Anerkennung“ erhielt den Auftrag, die Umsetzung der Empfehlungen für die Analyse der nationalen Aktionspläne zur Anerkennung mit Blick darauf zu verfolgen, dass die Anerkennung von Qualifikationen und Leistungspunkten im EHR einheitlicher gestaltet werden und die Anerkennung in anderen Teilen der Welt verbessert werden soll. Die Zusammenarbeit ließ sich in diesem Fall besonders einfach bewerkstelligen, da Andrejs Rauhvargers, Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Berichterstattung“, gleichzeitig den Vorsitz der Arbeitsgruppe „Anerkennung“ innehat und Mitverfasser dieses Berichts ist.



Inhalt des Kapitels In diesem Kapitel geht es um die grundlegenden Strukturen und Instrumente des Bologna-Prozesses und um die Frage der Anerkennung. Der erste Abschnitt behandelt die Umsetzung der Struktur mit den dreistufigen Abschlüssen. Im zweiten Abschnitt werden die Bologna-Instrumente – nationale Qualifikationsrahmen, ECTS und Diplomzusatz – erläutert. Der dritte Abschnitt schließlich befasst sich mit der Anwendung des Lissabon-Anerkennungsübereinkommens (Lissabon-Konvention) (36).



2.1.



Die Bologna-Strukturen



2.1.1. Struktur und Umsetzung des ersten und zweiten Zyklus (Bachelor und Master) Die Zusage, leicht verständliche und vergleichbare Abschlüsse einzuführen und ein System mit zwei Zyklen einzurichten, wird in den ersten zwei Aktionslinien der Bologna-Erklärung von 1999 genannt, die ursprünglich von 29 Ländern unterzeichnet wurde und derzeit in den 47 Ländern umgesetzt wird, die zusammen den Europäischen Hochschulraum bilden. Der Stand der Einführung der beiden Zyklen war ein wichtiger Indikator in allen drei Bestandsaufnahmen zum Bologna-Prozess (Bologna Stocktaking) der Jahre 2005 (Stocktaking Working Group, 2005), 2007 (Stocktaking Working Group, 2007) und 2009 (Rauhvargers, Deane und Pauwels, 2009) ebenso wie in der unabhängigen Bewertung des BolognaProzesses (Bologna Process Independent Assessment) im Jahr 2010 (CHEPS, INCHER-Kassel und ECOTEC, 2010). Im 2005 verabschiedeten übergreifenden Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum sind die Bandbreiten für die geforderten Leistungspunkte festgelegt: 180-240 ECTSLeistungspunkte für den ersten Zyklus und 90-120 Leistungspunkte für den zweiten Zyklus, wobei mindestens 60 Leistungspunkte auf dem Niveau des zweiten Zyklus erworben werden müssen. In diesem Abschnitt wird beleuchtet, wie erfolgreich die Umsetzung der zwei Zyklen bisher verlaufen ist, und es werden die typischen Modelle des zweistufigen Systems vorgestellt, die sich zwischenzeitlich herausgebildet haben. Ferner wird die Situation beim Zugang zum weiterführenden Zyklus dargestellt und die Einführung des dritten Zyklus sowie die Anbindung von Kurzstudiengängen an den ersten BolognaZyklus geschildert. Auf den ersten Blick lassen die Ergebnisse der Jahre 2009 und 2012 bei diesem Indikator offenbar keine Weiterentwicklung erkennen. Dies ist allerdings dadurch zu erklären, dass 2009 die Antworten der Länder auf den Fortschritten bei der Annahme von Rechtsvorschriften zur Einführung des Bologna-Modells beruhten, während die Ergebnisse 2012 auf statistischen Daten basieren, die den Anteil der Studierenden angeben, die tatsächlich in Studiengängen nach dem Bologna-Modell eingeschrieben sind. In etwas mehr als der Hälfte der Länder sind über 90 % der Studierenden in Studiengängen eingeschrieben, die dem zweistufigen Bologna-System entsprechen, in einem weiteren Viertel der Länder liegt



(36)



Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, Lissabon, 11. April 1997.
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ihr Anteil zwischen 70 % und 89 %. Gleichzeitig führen fast alle Länder integrierte längere Studiengänge in denjenigen Fachbereichen fort, die für die reglementierten Berufe qualifizieren und für die nach der EU-Richtlinie 2005/36/EG (37) bzw. den nationalen Rechtsvorschriften ein fünf- bis sechsjähriges Studium erforderlich ist – Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Architektur und Veterinärmedizin, in geringerem Umfang auch in den Bereichen Ingenieurwesen, Rechtswissenschaft, Theologie, Psychologie und in der Lehrerausbildung. Seltener gibt es derartige Studiengänge auch in den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und anderen Bereichen. Auch dort, wo integrierte längere Studiengänge beibehalten wurden, zeigen sich die Folgen des Bologna-Prozesses, etwa indem die Studiengänge vermehrt auf Lernergebnisse ausgerichtet werden und indem Instrumente wie ECTS und Diplomzusatz eingeführt werden. Abbildung 2.1: Scorecard-Indikator°1: Stand der Einführung des ersten und zweiten Zyklus, 2010/2011
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* Quellen: Eurostat und BFUG-Fragebogen, 2011. ** Quelle: Rauhvargers, Deane und Pauwels, 2009.



Scorecard-Kategorien Mindestens 90 % aller (38) Studierenden sind in einem zweistufigen System eingeschrieben, das den Bologna-Grundsätzen entspricht. 70-89 % aller Studierenden sind in einem zweistufigen System eingeschrieben, das den Bologna-Grundsätzen entspricht. 50-69 % aller Studierenden sind in einem zweistufigen System eingeschrieben, das den Bologna-Grundsätzen entspricht. 25-49 % aller Studierenden sind in einem zweistufigen System eingeschrieben, das den Bologna-Grundsätzen entspricht. Weniger als 25 % aller Studierenden sind in einem zweistufigen System eingeschrieben, das den Bologna-Grundsätzen entspricht. ODER Rechtsvorschriften für ein System von Abschlüssen, das den Bologna-Grundsätzen entspricht, wurden angenommen und sollen umgesetzt werden. Anmerkungen:



Der Indikator ist definiert als der Anteil der Studierenden, die in Studiengängen nach dem Bologna-Modell eingeschrieben sind (in %). Die Daten von Eurostat geben den Stand im Studienjahr 2009/2010 wieder. Für Länder, für die keine Eurostat-Daten verfügbar waren, wurden für die Bewertung die Ergebnisse der BFUG-Umfrage zugrunde gelegt. Eurostat gibt für das Vereinigte Königreich nur einen Wert an.



In einigen Ländern, vor allem in Andorra und Spanien, aber auch in Deutschland, dem Heiligen Stuhl (Vatikanstadt), Österreich und Slowenien, ist der Anteil der Studierenden in Studiengängen, die dem zweistufigen Bologna-System entsprechen, relativ gering. Grund hierfür ist, dass die Gesetzesänderungen



(37) (38)
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Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, Amtsblatt der Europäischen Union L 255/22 vom 30.9.2005. „Alle“ = Alle Studierenden, die theoretisch in einem Studiengang nach dem zweistufigen System eingeschrieben sein könnten, d. h. OHNE die Studierenden, die sich in einem Promotionsstudium befinden, und OHNE die Studierenden, die in einem Kurzstudiengang eingeschrieben sind. Berücksichtigt sind Studierende ALLER Fachbereiche.



für die Umstellung auf die Bologna-Strukturen erst zu einem relativ späten Zeitpunkt verabschiedet wurden, oder dass für die Umsetzung der Reformen in die Praxis relativ lange Fristen eingeräumt wurden. In den genannten Ländern wurde daher mit der praktischen Umsetzung erst vor relativ kurzer Zeit begonnen, so dass es noch einige Jahre dauern wird, bis alle Studierenden, die nach den bisherigen Regelungen studieren, ihr Studium abgeschlossen haben. Abbildung 2.2: Prozentualer Anteil der Studierenden in Studiengängen nach der dreistufigen Bologna-Struktur, nach Zyklus, 2008/2009



Kurzstudiengänge (4 Jahre)



Promotionsstudiengänge



Quelle: Eurostat.



Abbildung 2.2 zeigt, dass in zehn der 34 Hochschulsysteme, für die Daten vorliegen, alle Studierenden in Studiengängen eingeschrieben waren, die der Bologna-Struktur entsprechen. In vier Ländern – Österreich (47 %), Deutschland (36 %), Slowenien (31 %) und Spanien (4 %) – hingegen, waren weniger als die Hälfte der Studierenden in Studiengängen nach der Bologna-Struktur eingeschrieben. In zwei Ländern – der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Russland – orientierten sich die Studiengänge 2008 noch nicht an den Abschlüssen der Bologna-Struktur. Kurzstudiengänge mit weniger als drei Jahren Studiendauer existierten in 11 Ländern; in diesen Ländern waren zwischen 2 % (in Island und Schweden) und 30 % (in der Türkei) aller Studierenden in derartigen Studiengängen eingeschrieben. Hier wird ein wesentlicher Unterschied zwischen den europäischen Systemen und dem US-amerikanischen System deutlich, in dem über 37 % der Studierenden in Studiengängen von weniger als drei Jahren Dauer eingeschrieben sind. In mehr als drei Vierteln der Länder gibt es längere Studiengänge, die die beiden ersten Zyklen umfassen. Der prozentuale Anteil der Studierenden in diesen Studiengängen reichte von 1 % in Finnland und Moldau bis 19 % in Polen.



Die verbreitetsten Modelle und typischen Leistungspunkte-Bandbreiten des ECTS im ersten Zyklus Abbildung 2.3 zeigt den Anteil der Studiengänge mit einem Arbeitsaufwand von 180 ECTS-Leistungspunkten, 240 ECTS-Leistungspunkten oder einer anderen Leistungspunktzahl. Darüber hinaus wurden auch Daten über den Anteil der Studierenden erhoben, die in diesen Studiengängen eingeschrieben sind. Die Zahlen bestätigen die dargestellte Entwicklung und sind daher nicht gesondert aufgeführt. Es gibt im Europäischen Hochschulraum kein einzelnes verbindliches Modell für Studiengänge des ersten Zyklus, vielmehr ist im ersten Zyklus eine Kombination von 180 bzw. 240 ECTS-Leistungspunkten oder einer anderen Studiendauer vorherrschend. Ein einheitliches Modell für Bachelor-Studiengänge mit 180 ECTS-Leistungspunkten gibt es lediglich in Belgien (Flämische Gemeinschaft) sowie in Frankreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz. In Finnland überwiegt zwar ebenfalls das Modell mit 180 ECTSLeistungspunkten, doch spiegeln die Daten lediglich die Situation an den Universitäten wider, während die Lage an den berufsorientierten Hochschuleinrichtungen nicht berücksichtigt wird. In 14 weiteren Hochschulsystemen herrscht mit einem Anteil von über 75 % der Studiengänge ebenfalls das Modell mit 180 ECTS-Leistungspunkten vor.
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Abbildung 2.3: Anteil der Studiengänge des ersten Zyklus mit 180 ECTS-Leistungspunkten, 240 ECTS-Leistungspunkten oder einer anderen ECTS-Leistungspunktzahl, 2010/2011



180 ECTS-Leistungspunkte



240 ECTS-Leistungspunkte



Andere ECTS-Leistungspunktzahl UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR



Quelle: BFUG-Fragebogen.



Einheitliche Modelle mit 240 ECTS-Leistungspunkten finden sich in Armenien, Georgien, Kasachstan, der Türkei, der Ukraine und Zypern und mit einem Anteil von über 75 % der Studiengänge herrscht dieses Modell auch in Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Lettland und Spanien vor. Mit einem Anteil der Studiengänge mit 240 ECTS-Leistungspunkten von rund 45 % und einem Anteil der Studierenden in diesem Modell von 70 % sind auch die Niederlande dieser Gruppe zuzurechnen.



Die verbreitetsten Modelle und typischen Leistungspunkte-Bandbreiten des ECTS im zweiten Zyklus Abbildung 2.4: Anteil der Studiengänge des zweiten Zyklus (Master-Studiengänge) mit 60-75, 90 oder 120 ECTS-Leistungspunkten oder einer anderen ECTS-Leistungspunktzahl, 2010/2011



120 ECTSLeistungspunkte Quelle: BFUG-Fragebogen.



90 ECTSLeistungspunkte



60-75 ECTSLeistungspunkte



Andere ECTSLeistungspunktzahl UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR



Im zweiten Zyklus (siehe Abbildung 2.4) ist das Modell mit 120 ECTS-Leistungspunkten deutlich am weitesten verbreitet – es findet in 42 Hochschulsystemen Anwendung. In Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Frankreich, Georgien, Liechtenstein, Luxemburg und der Türkei wird ausschließlich dieses Modell angewandt, in weiteren 18 Hochschulsystemen sind über 75 % der Studiengänge auf darauf ausgerichtet. Das Modell mit 60-75 ECTS-Leistungspunkten wird in 27 Ländern angewandt und kommt in acht Systemen vorherrschend zum Einsatz. Das Modell mit 90 ECTS-Leistungspunkten ist deutlich weniger verbreitet: Es kommt zwar in 21 Hochschulsystemen zur Anwendung, doch entfallen lediglich in sechs dieser Länder – Bulgarien, Irland, Moldau, Spanien, Vereinigtes Königreich (Schottland) und Zypern – mindestens 50 % der Studiengänge auf dieses Modell. In 17 Hochschulsystemen existieren darüber hinaus Studiengänge, die einen anderen Arbeitsaufwand als 60-75, 90 oder 120 ECTS-Leistungspunkte erfordern.
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Mit Ausnahme von Andorra haben die entsprechenden Studiengänge allerdings einen Anteil von maximal 10 % am Gesamtangebot der Hochschulen. Die vorstehend dargestellten Tendenzen werden auch durch die Daten über die Anteile der Studierenden in Studiengängen des zweiten Zyklus bestätigt. Im Europäischen Hochschulraum existiert kein einheitliches Modell für Studiengänge des ersten und des zweiten Zyklus. Im ersten Zyklus findet sich in den meisten Ländern eine Kombination von Studiengängen mit 180 und mit 240 ECTS-Leistungspunkten und/oder einer anderen Studiendauer. Im zweiten Zyklus ist das Modell mit 120 ECTS-Leistungspunkten am weitesten verbreitet. Somit ist insgesamt gesehen im Europäischen Hochschulraum das Modell mit 180+120 ECTS-Leistungspunkten („3+2“) am verbreitetsten, daneben existiert jedoch noch eine Reihe weiterer Kombinationen.



Studiengänge außerhalb der typischen Bologna-Modelle Von 31 Hochschulsystemen wurde bestätigt, dass außerhalb des typischen Bologna-Modells mit 180 bis 240 ECTS-Leistungspunkten im ersten Zyklus noch Studiengänge mit abweichender Dauer angeboten werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um integrierte/längere Studiengänge, die zu einem Abschluss des ersten oder zweiten Zyklus führen, und die sich in einigen Ländern nach wie vor besser anhand der Studiendauer in Jahren als anhand der geforderten Leistungspunktzahl charakterisieren lassen. In den meisten dieser Länder betreffen die Studiengänge außerhalb des Bologna-Modells für den ersten Zyklus die Fachgebiete Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin sowie Krankenschwestern- und Hebammenausbildung, in denen zumeist zwischen 1 % und 8 % der Studierenden eingeschrieben sind. Neben den genannten Fachgebieten werden für einige wenige Hochschulsysteme noch integrierte Studiengänge (je nach Fachgebiet zwischen zwei und sieben) in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Theologie, Lehrerausbildung, Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaft und Pharmazie angegeben. Die typische Studiendauer der integrierten Studiengänge, deren Abschluss zur Ausübung reglementierter Berufe berechtigt, richtet sich in der Regel nach den Vorgaben der nationalen Rechtsvorschriften und in den EU- und EWR-Ländern nach der Richtlinie 2005/36/EG. Der Arbeitsaufwand bzw. die Studiendauer beträgt im Allgemeinen – je nach dem betreffenden reglementierten Beruf – 300 bis 360 ECTSLeistungspunkte bzw. fünf bis sechs Jahre. In einigen Ländern gibt es auch kürzere Studiengänge, die entweder auf bestimmte Berufe vorbereiten oder die als Zwischenqualifikation für Studiengänge dienen, die zu einem Abschluss des ersten Zyklus führen. Der Arbeitsaufwand bzw. die Studiendauer beträgt zwischen 60 ECTS-Leistungspunkten oder einem Jahr und 180 ECTS-Leistungspunkten bzw. drei Jahren. Für die meisten Kurzstudiengänge werden offenbar 120 ECTS-Leistungspunkte (zwei Jahre) verlangt, so zum Beispiel in Andorra, Belgien (Französische Gemeinschaft), Dänemark, Kroatien, Norwegen und Schweden. Abweichungen von den typischen Bologna-Modellen sind auch verschiedentlich bei Studiengängen zu verzeichnen, die zur Ausübung reglementierter Berufe qualifizieren und bei denen eine Neuordnung nach erstem und zweitem Zyklus vorgenommen wurde. In diesen Fällen richtet sich die kombinierte Dauer von erstem und zweitem Zyklus in der Regel nach den Anforderungen für den jeweiligen Beruf. Daher werden in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Island, Luxemburg, den Niederlanden, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich für einige Studiengänge des zweiten Zyklus mehr ECTS-Leistungspunkt verlangt als üblich – bis zu 180 ECTS-Leistungspunkte hauptsächlich in den Fachgebieten Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Veterinärmedizin, Architektur, Rechtswissenschaft und Theologie.



Der Zugang zum nächsten Zyklus In der Bologna-Erklärung wird betont, dass der erfolgreiche Abschluss des ersten Studienzyklus Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist. Im Berliner Kommuniqué von 2003 stellten die für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister Folgendes klar: „Die Abschlüsse des ersten Studienzyklus sollten im Sinne des Lissabon-Abkommens den Zugang zum zweiten Zyklus, Abschlüsse des zweiten Zyklus den Zugang zum Doktorandenstudium ermöglichen“ (39). Zwei Jahre später räumten die Ministerinnen und Minister in Bergen jedoch ein: „Allerdings gibt es beim Übergang zwischen den Studiengängen noch einige Hindernisse“ (40), und 2007 in London forderten sie: „Künftige Anstrengungen sollten darauf gerichtet werden, Hindernisse für den Zugang zum Hochschulbereich und den Übergang zwischen den Stufen zu beseitigen“ (41).



(39) (40) (41)



Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003. Der europäische Hochschulraum – die Ziele verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Bergen, 19. und 20. Mai 2005. Londoner Kommuniqué: Auf dem Wege zum Europäischen Hochschulraum: Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung, 18. Mai 2007.
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Abbildung 2.5: Scorecard-Indikator 2: Zugang zum nächsten Zyklus, 2010/2011*



Bericht 2012*



Bericht 2009 **
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Keine Daten verfügbar * Quelle: BFUG-Fragebogen, 2011. ** Quelle: Rauhvargers, Pauwels, 2009.
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Scorecard-Kategorien Alle Qualifikationen des ersten Zyklus ermöglichen den Zugang zu Studiengängen des zweiten Zyklus und alle Qualifikationen des zweiten Zyklus ermöglichen den Zugang zu mindestens einem Studiengang des dritten Zyklus, ohne dass beim Übergang größere Schwierigkeiten entstehen (42) Einige (weniger als 25 %) der Qualifikationen des ersten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum zweiten Zyklus oder einige Qualifikationen des zweiten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum dritten Zyklus Einige (weniger als 25 %) der Qualifikationen des ersten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum zweiten Zyklus und einige Qualifikationen des zweiten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum dritten Zyklus Eine erhebliche Anzahl (25-50 %) der Qualifikationen des ersten und/oder zweiten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum darauffolgenden Zyklus Die meisten (über 50 %) der Qualifikationen des ersten und/oder zweiten Zyklus ermöglichen keinen Zugang zum darauffolgenden Zyklus ODER es bestehen keine Regelungen für den Zugang zum darauffolgenden Zyklus Anmerkung:



Der Zugang zum nächsten Zyklus ist definiert als das Anrecht qualifizierter Kandidaten, sich für die Zulassung zur Hochschulbildung zu bewerben und in Betracht gezogen zu werden (Definition im Lissabonner Anerkennungsübereinkommen). Der Indikator dient der Messung des prozentualen Anteils der Studiengänge des ersten Zyklus, die den Zugang zu mindestens einem Studiengang des zweiten Zyklus ermöglichen. Die Bewertungskriterien sind der vorstehenden Übersicht zu entnehmen.



In den meisten Ländern ermöglichen theoretisch alle Studiengänge des ersten Zyklus den Zugang zum zweiten Zyklus. In einigen Ländern gibt es allerdings entweder einige (weniger als 25 %) Qualifikationen des ersten Zyklus, die nicht den Zugang zum zweiten Zyklus ermöglichen (Albanien, Schweden und Ukraine), oder einige Qualifikationen des zweiten Zyklus, die nicht den Zugang zum dritten Zyklus ermöglichen (Island, Malta, Montenegro, Österreich, Serbien und Zypern). In der großen Mehrzahl der Hochschulsysteme sind Absolventen von Studiengängen des zweiten Zyklus unmittelbar für den Zugang zu Studiengängen des dritten Zyklus qualifiziert. In elf Ländern (Belgien (Französische Gemeinschaft), Dänemark, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Island, Irland, Kroatien, Malta, Montenegro, Österreich, Serbien und Zypern) ist dies zwar nicht bei allen, aber immerhin bei 75 % bis 100 % der Studiengänge der Fall. Neben Absolventen des zweiten Zyklus mit Master-Abschluss werden auch Inhaber von Qualifikationen aus integrierten längeren Studiengängen (mindestens 300 ECTSLeistungspunkte) zugelassen. Auch in denjenigen Fällen, in denen der Zugang nach dem Lissabonner Anerkennungsübereinkommen gewährt wird, wurden von den Ländern unterschiedliche Gründe dafür angegeben, weshalb nicht alle Studiengänge des ersten Zyklus den unmittelbaren Zugang zum zweiten Zyklus ermöglichen – häufig geht es dabei um eine Unterscheidung zwischen „akademischen“ und „berufsorientierten“ Studiengängen,



(42)
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Ausgleichsmaßnahmen, die von Studierenden aus anderen Fachbereichen verlangt werden, gelten nicht als „größere Schwierigkeiten beim Übergang“.



woraus die Anforderung abgeleitet wird, dass Inhaber eines berufsorientierten Abschlusses des ersten Zyklus zunächst ein Überbrückungsprogramm absolvieren müssen. In mehreren Ländern gibt es unter Umständen keinen Studiengang des zweiten Zyklus, der sich unmittelbar an einzelne oder alle berufsorientierten Studiengänge des ersten Zyklus anschließen ließe. So besteht zwar theoretisch die Möglichkeit des Zugangs zu einem Studiengang des zweiten Zyklus, doch müssen die Studierenden in der Praxis zusätzliche Voraussetzungen erfüllen, um zum zweiten Zyklus zugelassen zu werden. Irland bietet ein weiteres Beispiel dafür, dass aufgrund unterschiedlicher Kategorien von BachelorStudiengängen – gewöhnlicher Bachelor-Abschluss und „Bachelor Honours“-Abschluss – trotz theoretischer Zugangsmöglichkeit kein unmittelbarer Übergang zum zweiten Zyklus möglich ist. Nur Bewerber mit „Bachelor Honours“-Abschluss werden unmittelbar zum zweiten Zyklus zugelassen, Absolventen mit gewöhnlichem Bachelor-Abschluss hingegen müssen sich für die Zulassung zum zweiten Zyklus weiter qualifizieren. Die Ergebnisse beim Scorecard-Indikator für den Zugang zum nächsten Zyklus machen deutlich, dass die Probleme beim Zugang noch nicht abschließend ausgeräumt sind. Zwischen der theoretischen Zugangsmöglichkeit und der tatsächlichen Zulassung besteht eine deutliche Diskrepanz, daher könnte eine neuerliche Diskussion der Frage des Zugangs und der Zulassung notwendig sein, bei der geklärt wird, ob die zusätzlichen Maßnahmen für die Zulassung zum zweiten Zyklus als Instrumente zur Erweiterung des Zugangs oder aber als Zulassungshindernisse anzusehen sind.



Regelung des Übergangs vom ersten zum zweiten Zyklus In der Praxis kann es sein, dass für den Übergang zum nächsthöheren Zyklus zusätzliche Prüfungen abgelegt oder zusätzliche Kurse absolviert werden müssen oder dass eine gewisse Berufserfahrung verlangt wird – siehe Abbildung 2.6. Zusätzliche Prüfungen oder Kurse als Voraussetzung. Zwar geht grundsätzlich die Entwicklung dahin, den Zugang zum nächsthöheren Zyklus zu erleichtern, doch ist es nach wie vor durchaus üblich, dass Studierende vor dem Übergang zusätzliche Kurse oder Prüfungen absolvieren müssen. In sechs Ländern müssen alle Studierenden zunächst eine Zugangsprüfung oder zusätzliche Kurse absolvieren, damit sie zum nächsten Zyklus zugelassen werden – selbst dann, wenn sie ihr Studium in demselben Fach fortsetzen wollen. In weiteren 27 Ländern wird dies von bestimmten Gruppen von Studierenden verlangt. In 21 Hochschulsystemen müssen alle oder bestimmte Gruppen von Absolventen des ersten Zyklus, die für den zweiten Studienzyklus die Hochschule wechseln wollen, zusätzliche Prüfungen ablegen oder Kurse absolvieren. In der überwiegenden Mehrzahl der Länder müssen zudem alle oder bestimmte Gruppen von Absolventen des ersten Zyklus zusätzliche Prüfungen ablegen oder Kurse absolvieren, wenn sie ihr Studium in einem anderen Fach fortsetzen wollen. In Ländern mit zweigliedrigen Hochschulsystemen, wie Belgien, Dänemark und den Niederlanden, eröffnen Überbrückungskurse oder –prüfungen den Zugang zum weiteren Studium. Hier kann es vorkommen, dass die Lernergebnisse des berufsorientierten ersten Zyklus für ein Studium des zweiten Zyklus nicht ausreichen, daher wird den betreffenden Absolventen mit dem Überbrückungssystem eine Zugangsmöglichkeit geboten. Berufserfahrung als Voraussetzung. Dass als Voraussetzung für den Zugang zum weiteren Studium Berufserfahrung verlangt wird, kommt weniger häufig vor als die oben beschriebenen Überbrückungsmaßnahmen. In über der Hälfte der Länder wird für den Zugang zum zweiten Studienzyklus keinerlei Berufserfahrung verlangt. In knapp der Hälfte der Länder kann es sein, dass Studienbewerber, die ein Studium des ersten Zyklus an einer anderen Hochschuleinrichtung oder in einem anderen Fach abgeschlossen haben, einen Nachweis über praktische Berufserfahrung vorlegen müssen. In mehr als drei Vierteln der Länder kann es sein, dass die Hochschuleinrichtungen für die Zulassung zu bestimmten Studiengängen Berufserfahrung voraussetzen. Dänemark, Deutschland, Rumänien und Zypern geben an, dass von den Bewerbern nur dann Berufserfahrung verlangt wird, wenn dies Voraussetzung für den Master-Studiengang ist, für den sie sich entschieden haben (z. B. MBA). Estland und Finnland geben an, dass Berufserfahrung hauptsächlich als Zulassungsvoraussetzung für Master-Studiengänge an berufsorientierten Hochschuleinrichtungen verlangt wird. Anteil der Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus, die ihr Studium mit dem zweiten Zyklus fortsetzen. Die formalen Möglichkeiten der Zulassung zu einem Studium des nächsthöheren Zyklus werden von der BFUG seit dem ersten Bericht zur Bestandsaufnahme im Jahr 2005 beobachtet. Der
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vorliegende Bericht befasst sich nun erstmals auch mit den konkreten Zahlen der Studierenden, die vom ersten Zyklus in den zweiten Zyklus überwechseln. Der Anteil der Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus, die ihr Studium tatsächlich mit dem zweiten Zyklus fortsetzen, ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich (siehe Abbildung 2.7). Während in den meisten Ländern entweder zwischen 10 % und 24 % oder zwischen 25 % und 50 % der Absolventen in den zweiten Zyklus überwechseln, erreicht dieser Anteil in 13 Hochschulsystemen eine Höhe von 75 % bis 100 %. Nach Angaben der Tschechischen Republik geht diese Tendenz inzwischen sogar so weit, dass nahezu jeder Absolvent ein Studium des zweiten Zyklus aufnimmt. Abbildung 2.6: Eingangsprüfungen oder zusätzliche Kurse als Voraussetzung für die Zulassung von Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus zu einem Studiengang des zweiten Zyklus, 2010/2011 Berufserfahrung



Absolventen, die einen Studiengang Absolventen, die einen Studiengang des ersten Zyklus in einem anderen Studienfach des ersten Zyklus an einer anderen Hochschule abgeschlossen haben abgeschlossen haben



Alle Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus



Zusätzliche Prüfungen oder zusätzliche Kurse



Keine Daten Quelle: BFUG-Fragebogen.
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Alle Studierenden



Bestimmte Gruppen



Nicht zutreffend



Das andere Ende des Spektrums bilden Andorra, Kasachstan und das Vereinigte Königreich (England, Wales und Nordirland), wo lediglich 0 % bis 10 % der Absolventen des ersten Zyklus anschließend im zweiten Zyklus weiterstudieren. Einige ergänzende Bemerkungen zu den Ländern vermitteln hier zusätzlichen Aufschluss. In Andorra und Zypern wechseln große Teile der Studierendenschaft für den zweiten Zyklus ins Ausland. Belgien (Französische Gemeinschaft), Deutschland, Estland, Finnland, Montenegro und Österreich geben an, dass sich Absolventen, die ein Studium des ersten Zyklus an einer Universität abgeschlossen haben, sehr viel häufiger für ein Studium des zweiten Zyklus entscheiden als Absolventen von berufsorientierten Hochschuleinrichtungen, die sich eher dafür entscheiden, mit dem Abschluss des ersten Zyklus in den Arbeitsmarkt einzutreten. Andere Länder begründen den hohen Anteil der Absolventen, die ein Studium des zweiten Zyklus aufnehmen, damit, dass der Bachelor-Abschluss am Arbeitsmarkt noch nicht richtig akzeptiert werde (Kroatien), oder auch mit den wegen der Wirtschaftskrise schlechteren Beschäftigungsaussichten (Italien). Abbildung 2.7: Anteil der Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus, die ihr Studium anschließend (innerhalb von zwei Jahren) mit einem Studiengang des zweiten Zyklus fortsetzen, 2010/2011



0-10 % >10-25 % > 25-50 % > 50-75 % > 75-< 100 % 100 % (keine Daten für diese Kategorie) Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



2.1.2. Hochschul-Kurzstudiengänge Im Berliner Kommuniqué von 2003 forderten die Ministerinnen und Minister die BFUG auf zu prüfen, „ob und wie Kurzstudiengänge mit dem ersten Studienzyklus des Qualifikationsrahmens im Europäischen Hochschulraum verbunden werden können“ (43). Kurzstudiengänge sind im Qualifikationsrahmen für den EHR in Form eine Kurzstudiengangs innerhalb oder in Verbindung mit dem ersten Studienzyklus berücksichtigt. In etwa der Hälfte der Länder gibt es Kurzstudiengänge, die mit dem ersten Studienzyklus verbunden sind. Die meisten dieser Länder betrachten die Kurzstudiengänge als Teil ihres Angebots im Rahmen der Hochschulbildung; Ausnahmen bilden Aserbaidschan, Griechenland, Portugal, Slowenien und Zypern, wo Kurzstudiengänge zwar als Teil der tertiären Bildung angesehen, jedoch nicht der Hochschulbildung zugerechnet werden. Wird das Studium mit einem Studiengang des ersten Zyklus fortgesetzt, können Absolventen von Kurzstudiengängen oftmals davon ausgehen, dass ihnen ihre Studienleistungen in vollem Umfang angerechnet werden (siehe Abbildung 2.8). In einigen Ländern werden die Studienleistungen nur dann in vollem Umfang angerechnet, wenn das Studium mit einem berufsorientierten Studiengang an einer Hochschule fortgesetzt wird. In Norwegen und Schweden sowie bei berufsorientierten Hochschulstudiengängen in Dänemark werden die Leistungen aus Kurzstudiengängen in den ersten Zyklus integriert, wohingegen in Belgien (Flämische Gemeinschaft), Island, Lettland und dem Vereinigten
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Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003.
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Königreich eine volle Anrechnung der Studienleistungen nur dann möglich ist, wenn zwischen der Einrichtung, an der der Kurzstudiengang absolviert wurde, und der Einrichtung, an der der BachelorStudiengang angeboten wird, eine entsprechende Vereinbarung besteht. In Island und dem Vereinigten Königreich existieren unterschiedliche Varianten von Kurzstudiengängen mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Anrechnung in einem Studium des ersten Zyklus. Abbildung 2.8: Anrechnung der Studienleistungen aus Kurzstudiengängen in BachelorStudiengängen des gleichen Studienfachs, 2010/2011



Volle Anrechnung der Studienleistungen (mit oder ohne zusätzliche Voraussetzungen) Anrechnung eines erheblichen Teils der Studienleistungen (> 50 %) Anrechnung eines Teils der Studienleistungen (< 50 %) Mehrere Optionen Keine Kurzstudiengänge Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



2.1.3. Studiengänge des dritten Zyklus Der geschätzte Anteil der Absolventen von Studiengängen des zweiten Zyklus, die anschließend ein Studium des dritten Zyklus aufnehmen, liegt in den meisten Ländern in der Größenordnung von 5-10 % bzw. 10-15 %. Am geringsten ist dieser Anteil mit 0,8 % in Malta und mit 3 % in der Ukraine, die höchsten Anteile liegen bei über 20 % (Moldau, Serbien und Schweiz), Österreich und Frankreich erreichen sogar über 30 %. In zehn Ländern besteht auch für Absolventen von Studiengängen des ersten Zyklus die Möglichkeit, ein Studium des dritten Zyklus aufzunehmen. Hierfür müssen bestimmten Kriterien erfüllt sein und es werden Einzelfallentscheidungen getroffen. Zumeist werden lediglich 0-2,5 % der Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus zum dritten Zyklus zugelassen. Zudem dauern die Promotionsstudiengänge für Absolventen eines Studiengangs des ersten Zyklus meist länger, in Dänemark und Finnland müssen die betreffenden Studierenden im Verlauf ihres Studiums des dritten Zyklus noch einen Abschluss des zweiten Zyklus nachholen. In neun Ländern sind alle oder fast alle Promotionsstudiengänge strukturiert angelegt, während 14 Länder ihre Studiengänge des dritten Zyklus als Mischung aus strukturierten Studiengängen und herkömmlicher unabhängiger Forschungstätigkeit mit Supervision beschreiben. In elf weiteren Hochschulsystemen dominiert das herkömmliche Modell. In Belgien (Französische Gemeinschaft) umfasst ein Promotionsstudiengang 60 ECTS-Leistungspunkte in Form von Forschungstätigkeit, als Bestätigung dient neben der Supervision ein Forschungszertifikat. Im Vereinigten Königreich (Schottland) haben die Studierenden hingegen die Möglichkeit, nach einem einjährigen Master-Kurs ein Promotionsstudium anzuschließen. Graduiertenschulen oder Doctoral Schools haben im gesamten Europäischen Hochschulraum offenbar eine rasante Entwicklung genommen – inzwischen existieren in 30 Hochschulsystemen derartige Einrichtungen. Vielfach dienen die Graduiertenschulen dazu, Doktoranden eines Fachgebiets oder verwandter Fachgebiete zu fördern. Dabei wird die individuelle Spezialisierung der Doktoranden in ihren Fachgebieten durch ein curriculumübergreifendes Studienprogramm ergänzt, bei dem allgemeine Kompetenzen vermittelt werden. In der Französischen Gemeinschaft Belgiens gibt es zwei Formen von Graduiertenschulen: fachgebietsspezifische Graduiertenkollegs und Graduiertenschulen mit thematisch strukturierten Programmen.



40



In Österreich existiert mit dem Doktoratskolleg noch eine weitere Form der Graduiertenschule, bei der sich mehrere Wissenschaftler mit nach internationalen Maßstäben hochkarätiger Forschungsleistung zusammenschließen, um in organisierter Form Doktoranden auszubilden. Die Niederlande und Norwegen können als Beispiele für die Länder dienen, in denen große Graduiertenschulen landesweit parallel zur Doktorandenausbildung an den einzelnen Hochschuleinrichtungen organisiert sind. In anderen Ländern werden Graduiertenschulen von den Hochschulen selbst eingerichtet. Im Vereinigten Königreich (England, Wales und Nordirland) bilden Graduiertenschulen für alle Studierenden einer Hochschuleinrichtung das häufigste Modell, in Schottland hingegen sind die Graduiertenschulen – je nach Größe der Hochschuleinrichtung – entweder fachgebietsspezifisch organisiert oder werden auf Fakultäts- oder Institutionsebene angeboten. In mehreren Ländern führen Studiengänge des dritten Zyklus auch zu branchen- oder wirtschaftsorientierten Abschlüssen (Dänemark), berufsspezifischen Doktorgraden (Irland, Rumänien und Vereinigtes Königreich) oder PhD-Abschlüssen in den Geisteswissenschaften (Schweden). Aserbaidschan hat sein zweitstufiges Promotionssystem beibehalten, das nach vier bis fünf Jahren postgraduierter Forschungsarbeit mit einem zweiten Doktorgrad abgeschlossen werden kann. Zwischen den Konzepten der „strukturierten Studiengänge“ und der „Graduiertenschule“ bestehen beträchtliche Überschneidungen, die Klassifizierung ist noch in der Entwicklung begriffen. Allerdings legen die Feststellungen des Rates für die Doktorandenausbildung (Council for Doctoral Education) der European University Association nahe, dass weitgehend Einigkeit in der Auffassung besteht, dass sich die Hochschulen aktiv an der Einrichtung von Studiengängen beteiligen müssen, die über das herkömmliche „Lehrer-Schüler“-Modell hinausgehen, und dass ein Bedarf an zusätzlichen strategischen Stellen mit Koordinierungsfunktion besteht, die häufig unter dem Betriff Graduiertenschulen zusammengefasst werden. Umsetzung und Konzepte mögen zwar unterschiedlich sein, über das übergreifende Ziel, den Hochschulen in der Doktorandenausbildung mehr Eigenverantwortung zu übertragen, besteht jedoch europaweit Konsens. Wie aus Abbildung 2.9 hervorgeht, ist eine Studiendauer von drei Jahren bei Vollzeit-Promotionsstudiengängen am weitesten verbreitet, in acht Ländern beträgt sie hingegen drei bis vier Jahre. Vier Länder geben für das Promotionsstudium keine Regelstudienzeiten vor. Die tatsächliche Dauer des Promotionsstudiums wird in den meisten Ländern auf drei bis vier Jahre geschätzt. Abbildung 2.9: In den nationalen Leitlinienpapieren festgelegte Dauer von Vollzeitstudiengängen des dritten Zyklus, 2010/2011



3 Jahre 3-4 Jahre 4 Jahre Andere Dauer Nicht in Leitlinienpapier festgelegt Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



Bei allen Ländern, die Qualifikationsrahmen aufgestellt haben, ist das Promotionsstudium in diesem Rahmen enthalten. Wie den für diesen Bericht vorgelegten Informationen zu entnehmen ist, kommt auch in Promotionsstudiengängen zunehmend das ECTS zur Anwendung. Derzeit wird das ECTS in 18 Hochschulsystemen auf das gesamte Promotionsstudium angewandt (siehe Abbildung 2.10), in weiteren 10 Systemen findet es nur bei Lehrveranstaltungen Anwendung. 18 Länder verzichten im Promotionsstudium auf die Anwendung des ECTS.
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Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Entwicklung des Promotionsstudiums zum dritten Studienzyklus voranschreitet. In mehr und mehr Ländern haben sich strukturierte Promotionsstudiengänge als vorherrschendes Studienmodell herausgebildet. Graduiertenschulen werden auf institutioneller und in einigen Ländern auch auf nationaler Ebene eingerichtet, allerdings folgen sie keinem einheitlichen Modell. Graduiertenschulen sind eher als Strukturen zu sehen, die einen organisatorischen Rahmen für strukturierte Promotionsstudiengänge vorgeben. Alternativ werden Graduiertenschulen aufgebaut, die interdisziplinäres Arbeiten ermöglichen und die dafür notwendigen Querschnittskompetenzen vermitteln und/oder als Plattform für die Zusammenarbeit von Doktoranden fungieren. Als dritte Option werden Graduiertenschulen eingerichtet, um übergreifende Strukturen für Lehrveranstaltungen im dritten Studienzyklus zu schaffen. Abbildung 2.10: Anwendung des ECTS im Promotionsstudium, 2010/2011



ECTS wird angewandt ECTS wird nur für Lehrveranstaltungen angewandt ECTS wird nicht angewandt In Leitlinienpapieren nicht vorgesehen Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



2.1.4. Gemeinsame Abschlüsse und gemeinsame Studienprogramme Bereits in ihrem Prager Kommuniqué von 2001 hatten die für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister gefordert, die Entwicklung von Lehrplänen für Abschlüsse auszubauen, die partnerschaftlich von Institutionen aus verschiedenen Ländern angeboten werden und die zu einem anerkannten gemeinsamen Abschluss führen, um die europäische Dimension in der Hochschulbildung zu fördern (44). Studienprogramme, die von mehreren Hochschulen in verschiedenen Ländern gemeinsam entwickelt werden und zu gemeinsamen Abschlüssen führen, haben das Potenzial, bei verschiedenen BolognaAktionslinien Anregungen für die Weiterentwicklung zu vermitteln. So erfordern beispielsweise gemeinsame Abschlüsse, dass gemeinsam Lehrpläne und Qualitätssicherungsmaßnahmen erarbeitet werden und dass gemeinsame Beschlüsse zur gegenseitigen Anerkennungen von Studienergebnissen, die an Partnerinstitutionen erworben wurden, getroffen werden. Damit aus gemeinsamen Studienprogrammen und gemeinsamen Abschlüssen ein erfolgreiches Modell wird, können die Partnerinstitutionen auf die Bologna-Instrumente wie ECTS, Diplomzusatz, Qualifikationsrahmen und Ausrichtung auf Lernergebnisse zurückgreifen, womit sie ihrerseits zur Anwendung dieser Instrumente beitragen (Tauch und Rauhvargers, 2002). Mehrere Länder sehen in ihren Berichten das größte Problem darin, eine Regelung für die Zuerkennung von gemeinsamen Abschlüssen zu finden. Ein Problem ist beispielsweise, dass nach den nationalen Rechtsvorschriften gemeinsame Abschlüsse meist gar nicht vorgesehen sind. In diesem Fall gelten für gemeinsame Studienprogramme und gemeinsame Abschlüsse dieselben Voraussetzungen wie für Standardstudiengänge und –abschlüsse, die spezifischen Besonderheiten gemeinsamer Studienprogramme und Abschlüsse finden keine Berücksichtigung. Während die Institutionen eine gewisse Autonomie brauchen, um innovative gemeinsame Studienprogramme zu konzipieren, sind für die unterschiedlichen Verfahren, die beispielsweise für die Ausarbeitung von Lehrplänen und für die Qualitätssicherung erforderlich sind, Überlegungen und Unterstützung auf nationaler Ebene notwendig.



(44)
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Auf dem Wege zum europäischen Hochschulraum. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Prag, 19. Mai 2001.



Daher vereinbarten die Ministerinnen und Minister 2003 auf ihrer Konferenz in Berlin, sich auf nationaler Ebene für die Beseitigung rechtlicher Hindernisse bei der Einrichtung und Anerkennung solcher Abschlüsse einzusetzen und die Entwicklung angemessener Qualitätssicherungsverfahren für integrierte Curricula, die zu gemeinsamen Abschlüssen führen, aktiv zu fördern (45). Derzeit geben 35 Länder an, dass ihre nationalen Rechtsvorschriften sowohl die Einrichtung gemeinsamer Studienprogramme als auch die Verleihung gemeinsamer Abschlüsse ermöglichen. Armenien, der Heilige Stuhl (Vatikanstadt), Kroatien und Zypern teilen mit, dass die Rechtsvorschriften ihrer Ländern die Anerkennung gemeinsamer Abschlüsse nicht eindeutig regeln; gemeinsame Studienprogramme sind demnach zwar möglich, doch können keine gemeinsamen Abschlüsse verliehen werden. In acht Ländern (Bulgarien, Finnland, Irland, Kasachstan, Liechtenstein, Moldau, Schweiz und Ukraine) finden gemeinsame Studienprogramme oder gemeinsame Abschlüsse in den Rechtsvorschriften keine Erwähnung, was häufig – sowohl, was die Ausarbeitung von gemeinsamen Studienprogrammen als auch was die Anerkennung gemeinsamer Abschlüsse anbelangt – in der Praxis zu Schwierigkeiten führt (Tauch und Rauhvargers, 2002). Die Abbildungen 2.11 und 2.12 zeigen die Schätzungen der Länder hinsichtlich des prozentualen Anteils ihrer Hochschulen, die gemeinsame Abschlüsse verleihen und sich an gemeinsamen Studienprogrammen beteiligen. In den einzelnen Ländern ist die Situation sehr unterschiedlich. In fünf Ländern liegt der Anteil der Hochschuleinrichtungen, die sich an gemeinsamen Studienprogrammen beteiligen und gemeinsame Abschlüsse verleihen, zwischen 75 % und 100 %. Abbildung 2.11: Geschätzter prozentualer Anteil der Hochschulen, die sich an gemeinsamen Studienprogrammen beteiligen, 2010/2011



Abbildung 2.12: Geschätzter prozentualer Anteil der Hochschulen, die gemeinsame Abschlüsse verleihen, 2010/2011
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Quelle: BFUG-Fragebogen.



Das andere Ende des Spektrums bilden Albanien, Andorra, Liechtenstein und Montenegro – in diesen Ländern werden gar keine gemeinsamen Studienprogramme angeboten. In weiteren zehn Ländern beteiligen sich lediglich 0-5 % der Hochschuleinrichtungen an gemeinsamen Studienprogrammen. In Andorra, Finnland, Lettland, Moldau und Zypern bieten die Hochschuleinrichtungen gemeinsame Studienprogramme an, verleihen jedoch keine gemeinsamen Abschlüsse, wobei allerdings in Lettland nach den nationalen Rechtsvorschriften seit August 2011 gemeinsame Abschlüsse möglich sind. In vielen Ländern ist die Teilnahme an gemeinsamen Studienprogrammen deutlich weiter verbreitet als die Verleihung gemeinsamer Abschlüsse. Diese Tendenz lässt sich auch in denjenigen Ländern beobachten, in denen der prozentuale Anteil der Hochschuleinrichtungen, die sich an gemeinsamen Studienprogrammen beteiligen, zwischen 50 % und 75 % liegt. Sechs Länder geben an, dass an ihren Hochschulen im Studienjahr 2009/2010 keine Studierenden ihr Studium in gemeinsamen Studienprogrammen abgeschlossen haben. Den höchsten geschätzten Anteil an Studierenden in gemeinsamen Studienprogrammen
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Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003.
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und Studierenden, die einen gemeinsamen Abschluss erwerben, verzeichnen das Vereinigte Königreich (Schottland) und der Heilige Stuhl (Vatikanstadt) mit jeweils über 10 %, gefolgt von Österreich mit 5-7,5 % sowie Bosnien und Herzegowina, Luxemburg, Kasachstan und Spanien mit jeweils 2,5-5 %. Nach den Schätzungen der Länder werden gemeinsame Studienprogramme/gemeinsame Abschlüsse vor allem in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Technik sowie Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft angeboten, danach folgen Studien zu Weltregionen und Länderstudien, Rechtswissenschaft, Geisteswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Erziehungswissenschaft sowie Kulturwissenschaft und Kunst. Sprachen, Sozialwissenschaften, Agrarwissenschaft und Forstwissenschaft sowie interdisziplinäre Studiengänge werden ebenfalls genannt. Die wichtigsten Schlussfolgerungen gehen dahin, dass zwischenzeitlich mehr Länder ihre nationalen Rechtsvorschriften so geändert haben, dass gemeinsame Abschlüsse möglich sind und gefördert werden und dass mehr Studierende in gemeinsamen Studienprogrammen eingeschrieben sind. Allerdings erhalten die Absolventen von gemeinsamen Studienprogrammen nicht in jedem Fall gemeinsame Abschlüsse. Für eine Bewertung der Umsetzung gemeinsamer Studienprogramme und Abschlüsse fehlen zwar die erforderlichen zuverlässigen Daten, doch ergibt sich für den Europäischen Hochschulraum insgesamt ein sehr uneinheitliches Bild – während sich in einigen Ländern keine oder nur einige wenige Hochschulen an gemeinsamen Studienprogrammen beteiligen, bieten in anderen Ländern fast alle Hochschulen mindestens ein gemeinsames Studienprogramm an.



2.2.



Die Bologna-Instrumente



2.2.1. Nationale Qualifikationsrahmen Die Qualifikationsrahmen wurden in der Zeit zwischen 2001 und 2003 in die Bologna-Agenda aufgenommen. Damals existierten in Europa erst einige wenige Qualifikationsrahmen – in Irland, dem Vereinigten Königreich und im Rahmen einer Versuchsphase in Dänemark. In den Jahren 2001 bis 2003 fanden verschiedene Seminare zum Bologna-Prozess statt, die sich mit Qualifikationsrahmen befassten und deren Teilnehmer zu dem Schluss gelangten, dass die Aufstellung von Qualifikationsrahmen, in denen Qualifikationen im Hinblick auf Arbeitsbelastung, Niveau, Lernergebnisse und Profile beschrieben werden, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene des EHR sinnvoll wären. Indem sie gemeinsame Bezugspunkte für das Niveau von Qualifikationen vorgaben und engere Verbindungen zwischen Qualifikationen und Lernergebnissen herstellten, böten die Qualifikationsrahmen das Potenzial, die Hochschulsysteme transparenter zu machen. In ihrem Berliner Kommuniqué von 2003 empfahlen die für die Hochschulen zuständigen Ministerinnen und Minister den Mitgliedstaaten, „einen Rahmen vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse für ihre Hochschulsysteme zu entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im Hinblick auf Arbeitsbelastung, Niveau, Lernergebnisse, Kompetenzen und Profile zu definieren“ (46). Ferner verpflichteten sie sich dazu, einen übergreifenden Rahmen für Abschlüsse im Europäischen Hochschulraum zu entwickeln. Zwei Jahre später, in Bergen, stimmten die Ministerinnen und Minister dem übergreifenden Qualifikationsrahmen im EHR zu und verpflichteten sich, bis 2010 nationale Qualifikationsrahmen zu erarbeiten, die mit dem übergreifenden Qualifikationsrahmen im EHR kompatibel sind (47). Da die Umstellung auf auf Lernergebnissen basierende Studiengänge und Qualifikationen viel Zeit in Anspruch nahm und auch die Durchführung der Selbstbewertungen unter Beteiligung ausländischer Experten sehr zeitaufwendig war, erwies sich der gesetzte Zeitrahmen bis zum Jahr 2010 als nicht haltbar. 2009 teilten die Ministerinnen und Minister in Leuven/Louvain-la-Neuve mit: „Unser Ziel ist es, bis 2012 die Ausarbeitung dieser nationalen Qualifikationsrahmen abzuschließen und die Selbstzertifizierung im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem übergreifenden Qualifikationsrahmen des EHR vorzubereiten“ (48).



(46) (47) (48)



44



Den Europäischen Hochschulraum verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Berlin, 19. September 2003. Der europäische Hochschulraum – die Ziele verwirklichen. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Bergen, 19. und 20. Mai 2005. Bologna-Prozess 2020 – der Europäische Hochschulraum im kommenden Jahrzehnt. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Leuven/Louvain-la-Neuve, 28. und 29. April 2009.



Abbildung 2.13: Scorecard-Indikator°3: Stand der Umsetzung der nationalen Qualifikationsrahmen, 2010/2011*
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Keine Daten verfügbar * Quelle: BFUG-Fragebogen, 2011. ** Quelle: Rauhvargers, Deane und Pauwels, 2009.



Scorecard-Kategorien Schritt 10: Die Selbstzertifizierung der Vereinbarkeit mit dem Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum wurde durchgeführt. Schritte 7-9: o 9. Qualifikationen wurden in den NQR aufgenommen. o 8. Studiengänge wurden auf Grundlage der im NQR enthaltenen Lernergebnisse umgestaltet. o 7. Mit der Festlegung von Funktionen und Zuständigkeiten der Hochschulen, Qualitätssicherungsagenturen und sonstiger Stellen wurde mit der Umsetzung des NQR begonnen. Schritte 5 und 6: o 6. Der NQR wurde in Form von Rechtsvorschriften oder in anderen hochrangigen politischen Foren angenommen. o 5. Eine Konsultation/Diskussion auf nationaler Ebene hat stattgefunden und die Konzeption des NQR wurde von den beteiligten Interessenträgern festgelegt. Schritt 4: Niveaustruktur, Niveau-Deskriptoren (Lernergebnisse) und Leistungspunkte-Bandbreiten wurden festgelegt. Schritte 1-3: o 3. Der Prozess für die Entwicklung des NQR wurde eingerichtet, die Beteiligten festgelegt und die zuständigen Gremien eingerichtet. o 2. Der Zweck des NQR wurde festgelegt und zusammenfassend dargestellt. o 1. Von der für die Hochschulbildung zuständigen nationalen Stelle und/oder dem zuständigen Ministerium wurde der Beschluss gefasst, mit der Entwicklung des NQR zu beginnen. Anmerkung:



Der Indikator ist definiert als der aktuelle Stand der Umsetzung des nationalen Qualifikationsrahmens. Der Stand der Umsetzung wurde anhand der zehn Schritte der Umsetzung der NQR gemessen, die von der Arbeitsgruppe „EHR-Qualifikationsrahmen“ festgelegt wurde. Damit die Bewertungskriterien von 2009 beibehalten werden können, werden die 10 Schritte zur Umsetzung der NQR wie angegeben in Bewertungskategorien der Bestandsaufnahme übertragen.



Belgien (Flämische Gemeinschaft), Dänemark, Deutschland, Irland, Malta, die Niederlande, Portugal, Rumänien und das Vereinigte Königreich (sowohl England, Wales und Nordirland als auch Schottland) haben alle 10 Schritte zur Umsetzung ihres Qualifikationsrahmens abgeschlossen. Bei weiteren 13 Hochschulsystemen bestehen gute Aussichten, dass sie im Laufe des Jahres 2012 ebenfalls alle 10 Schritte abschließen werden. Diese Länder müssen noch die Selbstzertifizierung durchlaufen, ein Teil von ihnen muss darüber hinaus auch noch die Umgestaltung der Studiengänge auf der Grundlage von Lernergebnissen vornehmen – beides erfordert Zeit und einigen Aufwand. Die nächste Gruppe der 18 Länder der „gelben Zone“ haben den NQR in Form von Rechtsvorschriften oder in anderen hochrangigen politischen Foren angenommen oder – wie dies in Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Finnland, dem Heiligen Stuhl (Vatikanstadt), Kroatien und Luxemburg der Fall ist – die einleitenden grundlegenden Beratungen mit allen beteiligten Interessengruppen soweit abgeschlossen.
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Zypern und Slowenien haben Niveaustruktur, Niveau-Deskriptoren und Leistungspunkte-Bandbreiten festgelegt und sind daher der „orangenen Zone“ zuzuordnen. Bulgarien, Griechenland, Kasachstan und die Ukraine stehen bei der Umsetzung noch ganz am Anfang; diese Länder müssen erst noch einen Vorschlag für eine NQR-Struktur erarbeiten und annehmen. Abbildung 2.14: Fortschritte bei der Entwicklung der nationalen Qualifikationsrahmen nach dem 10Schritte-Konzept, 2010/2011 Derzeitiger Entwicklungsstand zwischen Schritt 1 und Schritt 4 5. Eine Konsultation/Diskussion auf nationaler Ebene hat stattgefunden und die Konzeption des NQR wurde von den beteiligten Interessenträgern festgelegt 6. Der NQR wurde in Form von Rechtsvorschriften oder in anderen hochrangigen politischen Foren angenommen 7. Mit der Festlegung von Funktionen und Zuständigkeiten der Hochschulen, Qualitätssicherungsagenturen und sonstiger Stellen wurde mit der Umsetzung des NQR begonnen 8. Studiengänge wurden auf Grundlage der im NQR enthaltenen Lernergebnisse umgestaltet 9. Qualifikationen wurden in den NQR aufgenommen 10. Die Selbstzertifizierung der Vereinbarkeit mit dem Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum wurde durchgeführt Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



Derzeit liegt der Schwerpunkt vor allem darauf, die für die Festlegung eines nationalen Qualifikationsrahmens erforderlichen Schritte durchzuführen. In vielen Ländern wird es sicherlich noch einige Zeit dauern und erheblicher Anstrengungen bedürfen, um den vereinbarten Verpflichtungen nachzukommen. Auch die Umgestaltung von Studiengängen und deren Verknüpfung mit Lernergebnissen ist aufwendig, ebenso die Einbeziehung von Qualifikationen in den Qualifikationsrahmen und die Durchführung der abschließenden Selbstzertifizierung. Doch selbst wenn all diese Punkte erledigt sind, ist die Arbeit damit nicht beendet, denn dafür zu sorgen, dass ein Qualifikationsrahmen in der Praxis funktioniert, ist schwieriger als die Entwicklung der notwendigen Strukturen. Mit dieser Aufgabe werden sich die 47 Mitglieder des Europäischen Hochschulraums in den nächsten Jahren vorrangig befassen müssen.



2.2.2. ECTS, Lernergebnisse und studierendenzentriertes Lernen Das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) ist ein studierendenzentriertes Anrechnungssystem, das auf dem Arbeitsaufwand basiert, den Studierende erbringen müssen, um ein bestimmtes Lernergebnis zu erreichen. Ursprünglich war das ECTS 1989 eingeführt worden, um die Anerkennung von Studienzeiten im Ausland zu erleichtern. In jüngerer Zeit hat es sich zu einem System zur Akkumulierung von Studienleistungen entwickelt, das in allen Studiengängen auf institutioneller, regionaler, nationaler und europäischer Ebene Anwendung finden soll. Die Akkumulierung von Leistungspunkten, d. h. die Anrechnung der Studienleistungen auf jeden Bestandteil eines Studiengangs und die Ermittlung der Gesamtzahl an Leistungspunkten, die für den Abschluss des Studiengangs benötigt werden, ist eine Praxis, die im gesamten Europäischen Hochschulraum zusehends Verbreitung findet. Die sachgerechte Anwendung des ECTS spielt für das Erreichen der Bologna-Ziele eine überaus wichtige Rolle. Seine Anwendung für die Akkumulierung von Studienleistungen macht das Studium transparenter und ermöglicht die Anrechnung von Lernergebnissen, die an anderen Einrichtungen im In- und Ausland erworben wurden, aber auch von Lernergebnissen, die außerhalb des formalen Bildungssystems erworben wurden. Die sachgerechte Anwendung des ECTS zählt zu den aufwendigen Aktionslinien des BolognaProzesses. Anfangs bestand die Schwierigkeit darin, die Umwandlung des ECTS vom System zur reinen Übertragung von Studienleistungen in ein System zur Übertragung und echten Akkumulierung von Studienleistungen zu bewältigen. Derzeit ist die Verknüpfung aller Studienbestandteile mit Lernergebnissen die anspruchsvollste Aufgabe. Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen des Scorecard-Indikators für das ECTS.
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Abbildung 2.15: Scorecard-Indikator°8: Stand der Anwendung des ECTS, 2010/2011*
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Keine Daten verfügbar * Quelle: BFUG-Fragebogen, 2011. ** Quelle: Rauhvargers, Deane und Pauwels, 2009.



Scorecard-Kategorien ECTS-Leistungspunkte werden für alle Bestandteile aller Hochschulstudiengänge vergeben, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen sind gegeben ECTS-Leistungspunkte sind nachweislich mit Lernergebnissen verknüpft ECTS-Leistungspunkte werden für alle Bestandteile von über 75 % der Hochschulstudiengänge vergeben, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen sind gegeben UND ECTS-Leistungspunkte sind nachweislich mit Lernergebnissen verknüpft ODER ECTS-Leistungspunkte werden für alle Bestandteile aller Hochschulstudiengänge vergeben, hierfür wird ein uneingeschränkt mit dem ECTS kompatibles Leistungspunktesystem verwendet, das die Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen ermöglicht, UND ECTS-Leistungspunkte sind nachweislich mit Lernergebnissen verknüpft ECTS-Leistungspunkte werden in 50-75 % der Hochschulstudiengänge vergeben UND ECTS-Leistungspunkte sind nachweislich mit Lernergebnissen verknüpft ODER ECTS-Leistungspunkte werden für alle Bestandteile von über 75 % der Hochschulstudiengänge vergeben, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen sind gegeben, ECTS-Leistungspunkte sind jedoch noch nicht mit Lernergebnissen verknüpft ECTS-Leistungspunkte werden in mindestens 49 % der Hochschulstudiengänge vergeben ODER es wird ein nationales System zur Übertragung von Studienleistungen angewandt, das jedoch nicht uneingeschränkt mit dem ECTS kompatibel ist ECTS-Leistungspunkte werden in weniger als 49 % der Hochschulstudiengänge vergeben ODER das ECTS kommt in allen Studiengängen zur Anwendung, allerdings nur für die Übertragung von Studienleistungen 34 Länder sind der dunkel- oder hellgrünen Zone zuzurechnen, was bedeutet, dass das ECTS bereits sehr gut etabliert ist. In keinem einzigen Land werden ECTS-Leistungspunkte in weniger als 50 % der Studiengänge vergeben, allerdings liegt dieser Prozentsatz in drei Ländern – Deutschland, Österreich und Slowakei – nahe bei 50 %. Zehn Länder sind der gelben Zone zuzurechnen, in der entweder in 50-75 % aller Studiengänge ECTS-Leistungspunkte vergeben werden und ECTS-Leistungspunkte nachweislich mit Lernergebnissen verknüpft sind, oder zwar ECTS-Leistungspunkte in über 75 % der Studiengänge vergeben werden, aber noch nicht mit Lernergebnissen verknüpft sind. Insgesamt wird das ECTS inzwischen fast im gesamten Europäischen Hochschulraum als System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen im Sinne einer Quantifizierung des Arbeitsaufwands der Studierenden angewandt, allerdings werden in sieben Ländern – Andorra, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Österreich und Türkei – ECTSLeistungspunkte erst in 50-74 % der Studiengänge für die Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen verwendet (siehe Abbildung 2.16), so dass hier noch viel zu tun bleibt.
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Beim Vergleich der Abbildungen 2.16 und 2.17 wird deutlich, dass die Verknüpfung von Leistungspunkten und Lernergebnissen bislang deutlich weniger weit fortgeschritten ist als die Verwendung des ECTS für die Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen. So wird die umfassende Anwendung des ECTS vor allem durch diese fehlende Verknüpfung von Leistungspunkten und Lernergebnissen beeinträchtigt. Lediglich in 19 Hochschulsystemen (siehe Abbildung 2.17) sind sämtlichen Teilen aller Studiengänge umfassend und systematisch Lernergebnisse zugeordnet, während in neun Hochschulsystemen – Belgien (Französische und Flämische Gemeinschaft), Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Österreich, Portugal, Tschechische Republik und Ukraine – nur bei weniger als 50 % der Studiengänge allen Teilen der Studiengänge Lernergebnisse zugeordnet sind. In drei Ländern – Albanien, Slowakei und Ungarn – existiert gar keine derartige Zuordnung. Abbildung 2.16: Anteil der Studiengänge, bei denen ECTS-Leistungspunkte für die Akkumulierung oder Übertragung aller Teile der Studiengänge verwendet werden, 2010/2011



< 50 % der Studiengänge (keine Verwendung) 51-74 % der Studiengänge 75-99 % der Studiengänge 100 % der Studiengänge Keine Daten verfügbar Quelle: BFUG-Fragebogen.



Abbildung 2.17: Grad, zu dem den Lernergebnissen der Hochschulstudiengänge ECTSLeistungspunkte zugeordnet sind, 2010/2011
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